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höriger (Faschisten) anläßI.ich der 1. Mai- I Feiern in den Städten Villach und Spittal/ . 
Drau (30/J). 

Eingelangt sind die Antworten: 
des Bundesministers für Unterricht Dr. H u r­

d e s  auf die Anfl'age der Abgeordneten 
Sc h a r f und Genossen (12/ A. B. zUc�-i8/J); 

des Bundesministers für Auswärtige Angelegen­
heiten. Dr. G r u  b e r auf die Anfrage der 

Abgeordneten Ing. S c h u m y und Genossen 
(13/A. B. zu 5/J); 

. des Bundesministers für Verkehr üb e l e i  s 
auf die Anfrage der Abgeordneten Doktor 
Go r b a ch und Genossen (1M A. B. zu 
23/J) ; 

des Bundesministers für Verkehr üb e le i s 
auf die Anfrage der Abgeordneten G e i  ß-
1 in g e r  und Genossen (15/A. B. zu 26/J). 

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 20 Minuten. 
Präsident: Die S i  t z u n g �st e r  ö f f n e t. 
Hohes HaU/s! Der Herr BUilldespräsident hat 

folgoode .Entschiließung gefaßt (liest): ' 
"über Antrag der Bundesregierung vom 

4. Mai 1946 berufe ich .gemäß Artikel 28, 
Abs. 1, des Bundes-Verfa'ssung,sg;esetzes in 
der Fassung für 1929 den Nationalrat für 
den 7. Mai 1946 7Jur Frühj.ahmtagung 1946 

J der V. Gesetzgebungsperiode des National-
rates ein." 

. 

Auf Grund dieser EntschHeßung habe ich 
die eI'lSte Sitzung dieser Tagung für heute 
einberufen. 

Die P ro t 0 k 0 11 e det Sitzungen vom 
22. März und vom 12. April 1946 sdnd g e­
n e  h m i  g-t. 

E' n t s c ih u 1 d 'i g t s�nd die Abgeordneten 
W e n d 1, S c  h a  r f, Dr. S t 'e m b e r g  e r und 
Li n der; k r  a �k gemeldet die Ab­
geol'dneten B 1 ü m e I, Wal l a, K r :is c h, 
o b r u t s  c h k J3., 8 p i e  I b ü c hi e r und 
S c  h n e  e b e r  ger. 

Ihren Vorschlag d·en Bundesminister für 
Vermögenssicherung und Wirtschaftspla­
nung Dr. Peter K r a u  1 a n d  mit der v'or­
läufigen Fortführung der Geschäfte des 
Bundesministeriums für Handel und Wie­
deraufbau. Ich bitte, hievon Kenntnis zu 
nehmen. 

Gezeichnet F i g 1." 

Eine zweite Zuschrift des Bundeskanzlers 
vom 10. Mai 1946 lautet: 

"An den Herrn Präsidenten des National­
rates! Der Herr Bundespräsident hat mit 
Entschließung vom 7. Mai 1946, Z. 2865, -

über meinen Antrag gemäß Artikel 73 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas­
sung von 1929 für die Dauer der zeitweili­
gen Verhinderung des Bundesministers 
für Verkehr Vinzenz Ü b e  l e i  s den Herrn 
Bundesminister für soziale. Verwaltung 
Karl M a i  s ei mit der Vertretung des ge­
nannten Bundesministers. betraut." . 

Das Kr,eisgeric:ht Wels ersucht mit Zu-
Die schrift1ich�n B e  a n t w 0 r t u n  g e n  schrift vom 16. April 1946 um die Z'I.1stim­

der Anfragen Nr. 5, 13, 18, 21, 23 und 26 mung zur behördlichen Verfolgung des Na­
wurden den anfragenden Mitgliedern des tionalrates Albrecht G a  i s w i n  k 1 e r wegen 
Hauses übermitt.elt. Verd.aohte$ dels Verbrechens des Mißbrauches 

E· Z h'f . 
der Amtsgewalt und der Amtsveruntreuung. 

me usc n t des Bundeskanzlers vom 
10. Mai 1946 lautet: I 

Vooder Bundesregi,erung sind folgende 
.. . . Vo r l a g  e n eingelangt: 

"An den Herrn Prasldenten des NatIonal- B d t "b d' B'ld d S h"� t 'D B d . . "  UD e,sgese z u er le' r ung er c 01-ra es. er, tm eSlmmster fur Handel und f r t (8 h"fi r t t ) (87 d B) Wiederaufbau hat aus Gesundheitsrück-
en IS en c 0 en IS engese z . .  ; 

sichten das Ersuchen gestellt, von seinem Bun:�esgesetz über �rozeß- und e.�ekutions­
Amte enthoben zu werden. Über meinen rechtlIche SonderbestImmungen iur schutz­
Antrag -hat der Herr Bundespräsident mit würdige Unternehmungen (88 d. B.); 
Eritschließung vom 10. Mai 1946, Z: 2982, Bundesgesetz zur Ergänzung des Gesetzes 
mir eröffnet: Über den mir zur Kenntnis vom 3. Jlllli 1945, 8t. G. BI. Nr. 47, über die 
gebrachten Wunsch enthebe ich gemäß Wiederherst.ellung der österreichischen Ge­
Artikel 74, Abs. (3), des Bundes-Verfas- richtsorganisation (Gerichtsorganisationsge­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 den setz 1945 - GOG. �945) (89 d. B.); 
Bundes.minister für Handel und Wiederauf- Bundesverfassungsgesetz über die Wieder­
�bau Dr. Eugen F l e i 's c 'h a  c k e r vom verlautbarung von Rechtsvorschriften (Wie­
Amt und spreche ihm bei diesem Anlaß derverlautbarung.sgesetz � WVG.) (92 d. B.); 
für die Dienste, die er der Republik äster- Brundesgesetz, betreff·end Änderungen des 
reich geleistet hat, Dank und Anerken- Erbschaftsteuergesetzes (Erbschaftsteuer­
nung aus. Gleichzeitig betraue ich über novelle 1946) (93 d. B.); 

.. 

14. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)2 von 18

www.parlament.gv.at



i4. Sitzung des Nationairates der Republik österreich. - V. G.P. - 15. Mai 1946. i85 

Bundesgesetz, betreffend Änderun.g.en des I für österrelich in d�r Folgezeit die öster­
Grundsteuergesetzes (Grundsteuerändernmgs- reichische Regierung, das Demobilisierullgs­
gesetz) (94 d. H.); gesetz zu annullieren und ein zweites Gesetz 

Bundesgesetz über eine Erhöhung der Ab- für die Beendigung der Demobiilisation und 
gabe der Aufsichtsratsmitglieder (Auiisichts- die LiquidieI'lung von Kriegsmaterial und 
ratsabgabeerhöhungsgesetz) (95 d. B. ); militärischen Formationen im Einklang mit 

Bundesgesetz, womit die Geltungsdauer des den Entscheidungen der Konferenz 'von Pots­
Gesetzes über die BiLdung vorläiufiger Schöf- dam vorzuschlagen. 
fenlisten verlän.gert wird (SClhöffenlisten- Die österreichiSCIhe Bundesregierung hat gesetznovelle) (�� d. :S:.); .. diese.m Wunsch durch AusarbeitUJIlg eines Ge-Bundesg�setz uber

. 
dIe vor,laufi�e Regelung setzentwurfes Rechnung getragen, der im 

der finanZIellen Beziehung·en ZWIschen dem Ministerrat vom 14. Jänner 1946 beraten Bu.nd und den. übrigen Gebietskörper:s�haften wurde. Dies,er Gesetzesentwurf enthielt zu­(FmanzausglelChs·übergangsgesetz - FA-ÜG. nächst den G:rundsatz daß die DemobiJisie-1946) (99 d. B.); rung, soweit sie bish,�r von österreichischen 
Die Znsohrift' des Kreisgeflichtes Wels Behörden wahrgenommen wurde, als abge­

samt dem Gerichtsakte wird dem Immuni- schlossen gilt. Ferner soUte dem Bundesmini­
tätsausschusse zugewiesen. sterium fiiJr Vermögenssicherung und Wirt-

Die Erbschaftsteuernovelle 1946 (93 d. B.), schafbsplanung weiterhin die Ermächtigung 
das Grundsteueränderungsgesetz (94 d. 13;), gegeben werden, die erforderlichen M,aß­
das Aufsichtsratsabgabeerhöhungsgesetz (95 nahmen für di,e vorläufige Sicherung früherer 
d. B.) und das Finanzausg,l,eichs-Übergangs- militäll'iischer Anlagen rund Güter und nöti­
gesetz 1946 (99 d. R) werden dem Finanz-' genfaHs für deren Erhaltung und Bewachung 
und Budgetausschuß, zu treffen. Durch diese Fassunglkonnte, wie 

das Schöffenliste!l1gesetz (87 d. B.), das Ge- der Motivenbericht �ur RegierUlIlJgsvorlage 
richtsorganisationsgesetz (89 d. B.) und die sagt, in keiner Weise den Potsdamer Be­
SchöffenUstengesetznov,elle (98 d. B.) dem schlüssen und den allgemein anerkannten 
Justizausschuß, Regeln des Völkerrechtes und des Beute-

das Gesetz über prozeß- und eNekutions- rechtes und den d�rin festgelegten Ansprü­
rechtl!ehe Sonderbestimmungen Ifür schutz- ehen der Besatzungsmächte Abboooh getan 
würdige Unternehmungen (88 d. B.) dem Aus- werden. Schliemich war in diesem Entwurf 
schuß für Handel und Wiederau�bau und entsprechend dem Wunsch des Alliierten 

das Wiederverlautbammgsgesetz (92 d. B.) Rates die Be'stimmung über die Aufhebung 
dem Verfassungsaussehuß zugewiesen. des Demobilisierungsgesetzes enthalten. 

Der erste Punkt der Tagesordnung ist der Dieser Entwur1f wur-de vor der Einbringung 
Bericht des Ausschusses für Vermögens- im Nationalr.at von der Bundesregierung dem 
sicherung über die Regierungsvorlage (77 A�liierten Rat vorgelegt, der dem Entwurf 
d. B.): Bundesgesetz, womit das Dempbi- mit der Maßgabe ZlUgestimmt hat, "daß ledig­
lisierungsgesetz vom 12. Juni 1945, St. G. BI. lieh die Bestimmung über die Aufhebung des 
Nr. 24, aufgelhoben wird (90 d. B.). Demobilisierungs.gesetzes vom 12. Juni 1945 

Berichterstatter Haunschmidt: Hohes Haus! in dem Entwur,f enthalten sein �oll".·., 
Eines der ersten Gesetze, das von der Provi- Die Gesetzesvo;lage, die von de�

" 
BUilldes­

sorlischen Staatsregierung beschlossen wurde, regierung dem Nationalrat zur verfassungs­
war das sogenannte Demobilisierumgsges.etz. mäßigen Behand!lung zugeleitet WlUrde, ent­
Durch dieses Gesetz wurde die Staatskanzlei hält daher neben der V OIlil�Uigsklausel nur 
ermächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen diese eine, die Aufhebung des Demobilisie­
für die SichersteHung der auf dem Boden der rungsgesetzes betreffende� Bestimmung. 
Republik österreich befindlichen .früheren Auf Grund der .am 25. April 1946 gepfloge­
militärischen Anlagen und .Güter und für nen Vor.beratung ,stellt der Art.IJS,schuß für Ver­
deren Bewachung ZiU treffen. Die Proviso,ri- mögenssiche:rung den A n  t r a  rg (liest): 
sehe Staatsregierung ließ sich bei der Be- "der Nation alr,at wolle dem von der schluß,fassung über dieses Demobilisierungs-
gesetz wohl von dem pflichtgemäßen Bestre- Bund·esregierung vorgelegten Gesetzesent-
ben leiten, österre,iehisches öffentliches Gut wu�f (77 d. B.) die verfassung·smäßige Zu-
sicherzustellen und die Abrüstung der öster- stimmung erteilem". 
reicher, die in der deutschen Wehrmacht Abg. Dr. lUargaretha: Hohes Haus! Naeh 
dienen mußten, in geordnete Bahnen zu d�r Vollzugsbestimmung des § 2 des Gesetzes 
lenken. wäre mit der Vollziehung das Bundesmini-

Mit Berufrung: auf die Beschlüsse der Kon- sterium für V,ermögenssicherung und Wirt­
ferenz von Potsdam, die am 2. August 1945 schaftsplanung betraut. Nun haben wir aber 
be endet wurde, ersuchte der Alliierte Rat nach Abschluß der Beratungen im Ausschuß 
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festgestellt, daß es mit RücksiClht auf die ver- viel von Ari,sierung gBsprochen, um zu ver­
schiBdenartige.. Materrie zweckmäßiger wäre, tusdhen, daß weitaus der ,größere Teil alles 
mit der V oll ziehung dieses Gesetzes nicht entzoßenen v.er�?gens nic�.

t aus rassischen" 
ein Ministerium, sondern die Bunde&regie- so.ndern .aus po.llihsc:hen Grunden weggeno.m­
rung zu betrauen. Im Einvernehmen mit d('n men wurde. Hauptsächlich handelte es sich 

. Parteien steHe ich den A n  t r a g: da um österreiclher, weshalb man nicht gut 
,,§ 2 hat zu lauten: Mit der Vollziehung vOflschützen konnte, man lege volksfremdes 

dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregie: Eigentum in die Hand des Vo.lkes, denn es 
� rung betraut ."  wurde ja bo.denständiges Eigentum vo.n 

Der Gesetzentwurf wird mit der vo.m Abg. 1 österrreichern in fremde Hände gespielt. Um 
Dr. �argaretha be�ntragten Änderung in das zu ve.r�ecken.', 

erfan� m�n das Schlagwort 
z w e I-t e r und d r'l t t e r Lesung a n g e -

I 
der "AnSlerung

.

; tatsachhch handelte es 
n 0. m m e n .  sich nur bei einem Teil des entzogenen Ver-

Der zweite Punkt der TagesoIdnung ist �lögens um· Ari�i,erungen. Das heut.e vor­
der Bericht des Ausischusses für Vermögens- he:g�nde Gesetz lJst deshai? weder. �m Ent­
sicherung üher die Rlegierungsvo.rlage (83 aflslerulligsges��z no.ch e�n ReanSler?ngs­
d. B.): Bundesgesetz über die Nichtigerklä- ge��tz; das wur,de Ja heIßen, daß wIe�'�r 
rung vo.n Vermögensübertragungen, die wäh- ansI,e�t we.rde,?" SOll, . . sondern es hande�t sIch 
fend der deutschen Besetzung Östeflreichs um dlle NIchhgerklarung aller Vermogens-
erfo.Igt sind (91 d. B.). �bertr3!gungen, die zur Zeit der Besetzung 

B . ht . t tt D K 
lb H h H , osterreichs durch Deutsche vorgenommen erIC ers a er r. 0 :  0. es aus. d d E' t·· . V . .  

D A h ß f"" V .. . h 
. 

d wur en, um ,e,m IJgen umer seLn ermoaen �r ussc u ur ermoge�,sslc eflung un zu entziehen. 
0 

Wutschaft.splanung hat mIch beauftragt, 
Ihnen über den Gesetzesentwurf, der Ihnen Mit diesem Gesetz ,stellt ·sich österreich 
unter Nr. 91 der Beilagen zugestellt wurde, auf den Boden der Londoner neklaration, 
Bericht zu erstatten. Als der Gesetzesentwurf in der -schon am 5. Jänne'r 1943 sich zahl-' 
in das Haus kam und im Ausschuß vorbera- reiche Staaten im BeWlUßtsein ihres kommen­
ten wurde, ,schrieben die Zeitungen viel von den Sieges das Rec1ht vorbehalten hatten, alle 
der WtedergutmadhlN1!g, an die österreich jene übertragungen, die in Gebieten vo.rge­
jetzt herangeh�e. österreich hat aber nichts kümmen sind, w,elche die Deutschen üder 
gutzumachen, weil es nichts Vel"bro.Chen hat. ihre Verbündeten besetzt o.der ko.ntro.lliert 
Wo.hl aber wäre an ÖSterreich sehr viel hatten, ,für null und nichtig zu erklären. Wie 
wiedeflgutzumachen, wie sOhon auf der Krim- gut die Allilierten schon damals die Verhält­
konferenz und in der Mo.skalUer Deklaration nisse kannten, beweist ,die Tatsache, daß sie 
festgestellt wurdle, wp österreich nicht als ausdrücklich auch die sClheinbar gesetz­
ReparatioIlJsschuldner, sondern als Repara- mäßigen Übertragungen erwähnten, selbst 
tionsgläubiger bezeichnet wurde. Aber , ... er wenn diese äußerlich mit Zustimmung der 
will Tod und Verstümmelung, Hunger und Betro.fienen durchgtBtführt wurden. 
Haft, Angst und Schmerz, Kränkung und Zu- Bezeichnenderweisespricl1t das vorliegende 
rücksetzung, Verro.hung und Zerfall Je wieder Gesetz vo.n entzogenem Vermögen. Das Wort 
gutmachen? Nur bei Sachwerten ist ·es über- "entziehen" erinnert ,an den Diebstahls­
haupt denkbar, den Schaden zu decken. paragr,aph im Strafgesetzbuch und deutet da-

Da freilich setzt der Rechtstaat österreich durch sdhon an, daß mit dem Vermögens­
seine ganze Kraft ein, um das Recht, das der wechsel das Recht verletzt wurde. Wenn 
Gewaltstaat verletzt hat, wiedeI"herzusteUen. man eine Verletzung heilen will, entfernt 
Wenn wir das Wo.rt "wiedel'lherstellen" in man behutsam den Fr,emdkörper, ,der die 
die Sprachen der Alliierten übertragen, dann Verletzung verursacht hat, und dann legt 
ko.mmen wir zu dem Begriff der "Restitu- man ein Gewebe naoh dem anderen ,sachte 
tiün", der sich i'llY' Deutschen durch ZurUck- darüber. So. willl auch österreich Iheute mit 
stellung, Erstattung wiedergeben läßt und dJem Nichtigkeitsgesetz zuerst den Freuld­
somit aHes umfaßt, wa,s man irrtümlich als körper beseitigen, die Wunden freilegen, um 
Wiedergutmachung bezeichnet hat. Es han- dann Schritt für Schritt ein erstes, ein zwei­
deH sich darum, d,aß man das Reoht wiede'r- tes, ein drittes Restitutio.nsgesetz zu erlassen, 
herstellt und daß das entzog,ene Eigentum deren je.des gewisse Gruppen von Vermögen, 
rückerstattet wird. Erster AnspruchsbereCIh- die dann auf Grund des heute zum Beschluß 
tigter ist dabei die Republik österreich se'l- zu erhebenden Gesetzes nicht mehr den Er­
ber, denn ein erheblicher Teil all des Ver- werbern gehören werden, den ursprüngliohen 
mögens, da's in den vergangenen -sieben Eig,entümern zurückerstatten witrd. 
Jahren den Ei�entümer wechseln mußte, ge- Eines dieser Gesetze wird sich auah mit 
hörte dem österreichisc.hen Staat. Man hat jenen Vermögen befassen, die zwischen 1934 
zur Zeit des Nationalso.zialismus absiohtlich und 1938 den damaligen Eigentümern ab-
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erkannt wurden. Grundsätzlich sind auch Was ist bei uns in österreich in dieser 
diese Vermögen heute miterfaßt, denn die Richtung bis jetzt gesClhehen? Ich muß off·en 
Erwel�ber von damals sind in�ischen aus gestehen, daß mich diesbezüglich ein etwas 
politischen Gründen .schon wieder tUrn dieses besohämend.es Gefühl erfaßt, wenn ich fest­
Eigentum gekommen. stellen muß, daß wir in der Frage der 

_ Das NichHgkeUsgesetz wurde in Anwesen- Wiedergutmach'ung eigentlich bisher ledig­
heit des Herrn Staatssekr,etärs Rauscher im lich die Anmeldunglsverordnung 10 aus 1945 
AU!ssclIuß für Vermögenssic:herung und Wirt- I samt ihren Nachträgen, die ja niaht viel 
schaftsplanung belraten .und gebilligt. Der mehr als TeI"minvlerschiebungen enthalten, 
Ausschuß hat dabei ,einmütig 'festgestellt, daß als g,esetzliohe Grundlage haben und erst 
das Gesetz nicht hloß den Wunsch berück- jetzt endlich das vorliegende Gesetz. Ich 
sichtigt, "daß alles, was die Deutschen an sich glaube, sagen zu müssen, daß weder die Re­
gebracht hatten, nrunmehr dem österr,eichi- gierung noch die Häus,er der Gesetzgebung 
sehen Staat und seinen Bürgern zurück- IhJier schuld ,sind, sondern ausschließlich jene 
gegeben werden möge" - wie es in d,er Re� ungeheuren Schwierigkeiten, die sich unse­
gierungsvorlage zu eng gefaßt hieß -, son- rem Vaterland übenhaupt bei der Behand­
dem alle Vermögensübertragungen erfaßt, lung. von Fragen immer und imme.r wieder 
ohne Rücksicht, ob der Eigentümer oder der in den Weg steHen. 
Üb�rneh.�er österreichische� oder h�.mde� Trotzdem müssen wir das heuttge Gesetz Nahonahtat war. In der Reglerun�serklarullg von Herzen begrüßen, d,enn es i!st ein unbe­s�and �

;�
r Sa�: �?Recht �uß wle� .er Recht dingtel' Fortsohritt und vor ,allem der Schlüs­w

.�
rden. 

. 
�t emer kIemen 

. . 
Aban�er�ng seI, . durch den die weitere· Lösung des d�rfen WIr e

.
ute .s8Jg

.�
n: ,,'Y1as. ÜlsterrelchlS�� Wiedergutmachungsproblems erfolgen kann. "ar, 

. 
muß WIeder ?sterrelchlsch werden . 

Wir sind alle davon überzeugt, daß �erade Das 1st der Z:veck �les'�s Gesetzes, und des- auf dem Gebiete der WiedergiUtmachung der 
halb erlau.?e Ich ��Ir, l� Auftrag dei; A�lS- Grundsatz gilt: "Doppelt gibt, wer sehneiI 
schusses fur VermogensslCherung und WIrt- gibt" denn Eile tut ,deshalb not weil diese 
schaUsp,lanung den A n  t r a g  zu stellen: '

Wiedergutmaohung ja von gewiss�n Gefahren 
de,r Namonrulf\at wolle dem vorliegenden und Er�cheinung;en übel'lschattet wird, die 

Gesetzesentwurf seine Zustimmung er- uns zu besonderer Eile mahnen müßten. 
teilen. Hiezu gehört erstens insbesondere die Mög­
Abg. Dr. Sehet1: Hohes Haus! Der ver­

ehrte Herr Berichterstatter hat be'reits den 
Begriff der Wiedeftglutmachung nach öster­
reichi,sohem Recht Clhamkterisiert und er­
läutert. nennoch erscheint es notwendig, daß 
wir uns einmal über di,e Frage der Wieder­
gutmachung aussprechen, denn es handelt 
sich hier um ein Gebiet, das ungeheure Ver­
mögenschaften betrifft und wo wir ver­
pflichtet ,sind, das begang,ene UnrMht wieder 
gutzumachen. Wi,e wir ja wissen, ist die Si­
tuation so, daß die WiedeftgutmaCJhurug auf 
einigen Gebieten geradezu bis zu 900/0 des 
gesamten in österreich befind1ichen Ver­
mög,ens umfaßt. Wir hahen soeben gehört, 
daß es ein vollkommener Irrtum ist, wenn 
insbesonder,e auch in der Presse die Frage 
der Wieder,gutmachung lediglliClh vom Stand­
punkt der sogenannten Adsierungsfrage be­
handelt wird. n1e diesbezügllichen Sta­
tistiken haben ergeben, daß durClh die 
Wied,ergutmachung nicht viel mehr als ein 
DräUel ehemals jüdis,chen Ei,gentums erlaßt 
wird. Dabei ist es, ,glaube ich - und ich 
kann das insbesondere namens meiner Partei 
erklären -, vollkommen gJeichgültiig, ob die 
Wiedergutmachungsfrage zu einem Drittel 
oder zur OälliZe eine jüdische Fr.age wäre, 
denn ,es handelt sich lediglioh darum, Un­
recht wieder in Recht zu verwall!deln. 

lichkeit der VerschleppuIlJg von Wiedergut­
machungselilgentum und dessen Verbringung 
durch die bisherigen sogenannten Eigen­
tümer aus der Nazizeit, zweitens die Tat­
sache, daß die öffentlir;he Verwaltung als 
eine befriedig,ende Lösung für die Verwal­
tung so ungeheurer Vermögensch.aHen ab­
solut abgelehnt. werden muß. Auch wenn 
das neue Verwalterge'setz die Möglichkeit 
geben wird, daß der frühere Eigentümer 
selbst als Verwalter bestellt wird, wäre auch 
dann zu berücksichtigen, daß er lediglich im 
Rahmen des Verwaltergesetzes, nicht aber 
als Eigentümer über das ihm rechtmäßig Zu­
stehende verfügen kann. Schließlich und 
endlich als Letztes handelt es sich hier um 
Vermögenschaften, die zum erheblichen Teil 
uns,erem Bund, den Bundesländern oder 
sonstigen öffentlichen Körpersohaften ge­
hören, also um Dinge, die im Interesse der 
österreichis'chen Gesamtwirtschruft liegen und 
zu rascher Erledigung zwinglen. 

Unter diesen Umständen ist das neue Ge­
setz besonders deshalb zu begrüßen, weil es 
den Umfang jener Gegenstände, die von der 
Wiedergutmachung -erfaßt werden können, 
mÖg1lichs.t weit zieht. Wir müssen bedenken, 
daß man die Wiedergutmachung nioht weit 
genug spannen kann, denn die Vermögen der 
Pel\Sonen, auf die bei der Vermögensüber-
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tragung in der Nazizeit ein Druck aUJSgeübt I dies jene Fälle, ,bei denen der Vorbesitzer 
worden ist, werrden zum Beispiel ,durch den· nicht mehr existiert, was j/a insbe,sonder,e bei 
bloßen Begriff Arisierung gar nicht umfaßt. 
Man denke ZiUm Be1ispiel an die ungeheuren 
Vermögenschaften, welche man den Ange­
hörigen v,on Juden, Mischlingen oder den 
sogenannten jüdisch VeIiSippten entzogen hat) 
indem man einen nach d,em Begriff des Na­
tionaJsozialismus sanften Druck ,auf dieselben 
ausübte. Diese Fälle müssen natürlich eben:.. 
faBs einer derartigen Wiedergutmachung 
unterworfen werden. Es ist der öffentlichkeit 
bekannt, daß ,siclh in der Wiedergutmachungs­

frage bereits ande.re Körperschaften in 
dankenswerter Weise dieser Materie ange­
nommen haben. Insbesondere nenne ich hier 
die Wi,ener Anwaltslkammer, dile einen voll­
kommenen Gesetzesentwurf zur Wiedergut­
machung veriaßt hat, und ,die Juristische Ge­
sellschaft, die diesbezügliche Diskussionen 
geführt hat. 

Es i/st heute weder Zeit noch Raum, in 
EinZiellheiten über die Wiedergutmachungs­
frage 'zu sprechen', aber es erscheint mir not­
wendLg, daß ich doch noch einige .k.leine Hin­
weise gebe, die mir bei der Frage der 
Wiedergutmachung und deren Lösung not­
wendig erscheinen. Da ist 

1. zunächst einmal die Ausnahme Von sol­
chen Fällen, in welohen zwischen dem .frühe­
ren und jetzigen Eigentümer RegeLungen 
freundschaftlicher Art vor Erlassung dies­

bezüglicher Gesetze erzielt wer.den konnten. 
Wenn diesbezügliche Vereinb.arungen voll­
zogen wurden, ist es wohl das beste, wenn 
sie von einer künftigen Wiede/rgutmachung 
zerstörter Verhältni/s:se ausg.enommen blei­
ben ; 

2. ein obligatorisches 8chlichtungsverfah­
ren, <las zwischen den Parteien versucht 
werden soll, bevor die Angelegenheit gericht­
lich geltend g'emacht wird; 

3. die Durchführung der Angelegenheit vor 
. Einzel6chtern oder vor Sonder kommissionen 
nach dem V'erfahren außer Streit:sachen, 
damit Prozeßkosten mögJ.ichst vermieden 
werden. 

Scb.ljeßlich möchte ic'h, gewiß sehr zum 
Ärger unseres ver/ehrten Herrn Finanz­
minister,s, die Forderung aufstellen, daß im 
Wiedergutmachungsgesetz selbstverständlich 
eine voUe GebÜlhrenfreiheit, und zwar ins­

besondere au.ch von der Grunderwerbsteuer 
. 

USW., zug,esichert und erlassen werde. (Zu­
stimmung.) 

Offene Fragen der Wiedergutmachung 
scheinen mir noch die Jolgenden zu sein: Die 
Frage, was bei den sogenannten ni(jht­
beanspruchten Fällen geschehen süll. Es sind 

dem den Juden entzogenen Vermögen in 
den meisten Fällen zutreffen dürfte. Selbst­
verständlich müßte in diesen Fällen ein amts­
wegiges Verfahren durchgeführt werden. 
Sehließlich ist es unbedingt notwendig, daß 
über das künftige 8chicksM des sogenannten 
herrenlosen Gutes, jenes Iherrenlosen Gute·s, 
bei dem keine Anspruchslberechtigten mehr 
am Leben sind, entschieden werde:. Im An­
schluß daran sollte in gleicher Weise auch 
die Frage des mit der Wiedergutmachung 
ebenfalls im Zusammenhang stehenden so­
genannten beschlagnahmten Nazibesitzes ge­
löst werden. 

Hohes Haus! Ich glaube, daß wir mit dem 
heutigen Gesetz elinen weiteren entschie­
denen Schritt in der Wiederglutmachung tun 
und daß es besonder:s zu begrüßen ist, wenn 
der zuständige Herr Minister die Fmge der 
Wiedergutmachung nicht in einem einheit­
liohen Gesetz regeln, sondern in Einzel­
geset,ze auflösen will, wodurch die Komplexe 
rascher erledigt werden können und die Be­
troffenen rarsc:her wieder zu ihrem ffii,gentum 
gelangen. 

Das österreichisClhe Volk, das seine Stimme 
am gestrigen Tage S.Q laut und h0ffentlich für 
die ganze Welt vernehmbar erhoben hat, um 
ein seinem Körper zugefügtes Unrecht 
wiedergutmachen zu lass,en, muß auch Mittel 
und Wege finden, um jeI!·e Wunden zu heilen, 
die in seinem Körper noch offen sind. (Leb­
ha.fter Beifall.) 

Abg. Fischer: Hahes Haus! Wir begrüßen 
das vorliegende Gesetz als einen ersten 
Schritt auf dem W.ege der Wiedergut­
machung. Ich denke alb er, es muß IUns allen 
klar sein, daß d1eses Gesetz wirklich nur ein 
erster Schritt ist und daß es notwendig sein 
wird, ihm weitere Schritte folgen zu las::;en, 
so\\;eit wir überhaupt die MögLichkeit Ihaben, 
wiedergutzumachen, was in den vergange­
nen, schreokliöhen Ja;hren an Unrecht, Will­
kür und Gewalt geschehen ist. 

Es ist ein natürlicher und selbstveI'lständ­
licher Grundsatz, der im Gesetz ausgespro­
chen wird, daß nämlich all das, was die 
deutschen Faschisten an Eigentum weggenom­
men haben, den r,echtmäßigen Eigentümern 
zurückgegerhen werde. Aber ich denke, es 
wäre ein schwerer Felhler, wenn wir die 
Frage der Wiedergulmachung nur alUf das 
weggenommene Eigentum ,beschränkten. Es 
wurde hier schon gesagt: Wie soll man das 
vergossene Blut, die Zerreißung von Familien, 
die Ermordung von Menschen, wie soll man 
aB das wieder gutmachen? Jeder von uns 
ist sich im klaren darüber, daß es !Unmöglich 
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sein wird; jeden individuellen Fall wieder­
gut�umac'hen, s0hon deshalb, weil ja MilHo­
nen Menschen unwiederbringlich dahinge­
gang'en sind. 

Jedenf.alls muß man aber den Gedanken 
der Wiedergutmachung so weit fassen, daß 
nicht jene abseits stehen bleiben, die zwar 
kein oder wenig materielles Eigentum einge­
büßt,aber unendlich mehr verloren haben als 
materielles Eigentum. Im Zuge der Wieder­
gutmachung muß also im höchsten Maße be­
rücksichtigt werden, daß bei ,allen jenen, die 
in Gefängnissen, Konzentrationslag,ern usw. 
gelitten haben, in erster Reihe wiedergut­
gemacht wird, was sie verloren Ihaben, soweit 
dies eben noch möglic:h ist. Wir wissen, der 
Komplex der Wiedergutmachung ist unge­
heuer ko:rppliziert, und ich wiederhole daher, 
es wird ,sich in jedem einzelnen individuellen 
Fall vielleicht als außerordentlich schwierig 
erweisen, individuell gutzumachen. Wir 
müssen ihier trennen - lund dies ist schon 
vom Berichterstatter geschehen - die öster­
reichischen ForderlUngen, die an Deutsch­
land zu stellen sind, und es ist außerordent­
lich zu begrüßen, daß wir dazu übergehen, 
als erstes überfallenes, als erstes okkupiertes 
Land, Forderungen an jene zu ,stellen, die 
uns üiberfallen und uns ausgebeutet ihaben. 
Aber ich .denke, wir sollen dabei nicht über­
sehen, was wir in österreich selber wieder­
gutzumachen haben und daß sich doch auch 
österreicher - wenn auch nicht ein über­
wältigender Prozentsatz - an diesen Ari'sie­
rungen usw. beteiligt haben. Unser morali­
sches Recht, Forderungen im Namen Öster­
reichs für österreich zu stellen, wird außer­
ordentlioh gest,eigerrt, je deutlicher und je 
klarer wir ,bekunden, daß wir auch innerhalb 
österreichs entschlossen sind, all das Un­
recht wiedergutzumachen; das geschehen ist. 
Ich möchte nachdrücklich ,unteflstreichen, a11 
da,s UnrecM gJutzumachen, das in österreich 
seit dem Jalhre 1934 ges,chehen ist. 

Es geht hier weiter darum, grund!sätzlich 
alles zu versuohen, um die fundamente der 
menschlichen Gesellschaft, des mensohlichen 
RechtsbewlUßtseins wiede'flherzustellen, lmd 
ich glaube, j,eder von uns - ohne Unter­
sc'hied der Partei - steht immer wieder vor 
der ganzen Größe dieses Problems, wie man 
diesen Unterbau, dieses Fundament einer ge­
sitteten Gesellschaft überhaupt Schritt für 
Sehritt wiederherstellen kann, wie man diese 
gesprengten Adel1n, diese zerrissenen Mus­
keln der menschlichen Gesellschaft Schritt 
für Schritt wieder zusammenfügen kann. 
Wi'e kann man hier ein Fundament schaffen, 
auf dem dann dauerhaft und rechtlich wieder 
aufgebaut wird? 

Wir müs'sen in diesem Zusammenhang doch 
auch einige Worte über die Arisieru'l1gen 
sagen. Es ist kein Zweifel, daß es sicih hier 
um ein Teilproblem handelt, aber doch um 
eiß sehr ernstes Teilprohlem, das verdient, 
aus dem ganzen ungeheuren Komplex des Un­
rechtes und der Willkür, die hier verübt 
worden sind, hervor1geihoben zu werden. Ich 
denke, wir haben an den Juden, die ja nicht 
nur enteignet, sondern zu Millionen verfolgt, 
gehetzt, gefol,tert und vergast wurden, eine 
gesellschaftliche Schuld gutzumachen, die 
weit in die Vergangenheit zrurückrei,cht. Wir 
solLen dies offen aussprechen, denn' hier han­
delt es sich nicht nur um eine Frage vom 
Standpunkt der verfolgten Juden allein, es 
handelt sioh 'hier um eine Frage der geseH­
schaf tUchen Gesundheit, der Verhinderung 
einer neuen gesellschaftlichen Infektion. Ver­
gessen wir doch nicht: begonnen liat all das 
Unheil und das Verhängnis damit, dlaß man 
eine bestimmte Schichte, die' Juden, diffamiert 
hat, daß man eine bestimmte Schichte durch 
Sonderrechte beeinträchtigt hat, daß man das 
mittelalterliche Ghetto in der Form eines 
mpdernen Numerus clausus wiederaufzurich­
ten versucht hat. Das war der Beginn einer 
ungeheuer gefäihrliohen gesellschaftlichen 
Infektion, denn wo endet dies, wenn man ein­
mal daIilit beginnt, die prinzipielle Gleich­
berechtigung und Gleichwertigkeit aller Men­
schen zu leugnen? Wo endet dies, wenn man 
einmal damit beginnt, zoologi'sche Rassen­
theorien in die Politik hineinzuziehen? Wo 
endet dies, wenn man einmal damit beginnt, 
irgendwelche höherwertige und minderwer­
tige Rassen zu proklamieren? Wir alle haben 
in der letzten Zeit erlebt, wo dies ,endet. 
Zuerst waren es die Juden, dann die Polen, 
dann die Slawen - und dann waren es 
schließlich iUnd endlich alle freiheitliebendeI). 
Mens,clhen, die gegenüber der einen "Herren­
rasse" und Nation als Untermenschen, als 
Sumpfmenschen, als die Minderwertigen an­
geHehen, verfolgt, gehetzt und ermordet wur­
den. Ich denke also, daß wir im Zuge der 
Wiedergutmachung die allg,emeine, liber alle 
Parteien hinausgehende moralisClhe Verpflich­
tung haben, jegliche Form des sohleiohenden 
Antisemitismus zu überwinden und zu ver­
hüten. Man muß verstehen, daß es sich hier 
nicht u.m irgend,eine Teilfr,age handelt, ich 
wiederhole es, sondern daß es hier d,arum 
geht, daß wir in dem Augenblick, in dem wir 
von dem demokratischen Grundsatz der 
Gleichheit all dessen, was Menschenantlitz 
trägt, abweichen, gesellschaftlich auf die 
schiefe Ebene kommen, und in dem Alugen­
blick ,könnte niemand mehr voraussehen, wo 
eine solche Entwicklung wieder enden würde. 
Ich glaube also, wir sollten hier aussprechen, 
wenn wir von Wiedergutmaahung reden, daß 
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hier noch eine besondere, tiefer gehende 
WieaerglUtmac:hung zu leisten ist, nioht nur 
zum Schutze der jüdischen Staatsbürger, die 
jetzt nach österreich zurückkehren, sondern 
zum Schutz unserer österreichischen Ent­
wicklung, der Wieaererriethtung einer dauer­
haften österreichi.schen Humanität und Demo­
kraUe. 

Nur noch ·einige wenige Worte zur Praxis 
des vorliegenden Gesetzes. fleh denke, man 
müßte alles tun, so kompliziert die Dinge 
auch sind, um die konkrete Wiedergut­
machung in jedem einzelnen Fall zu beschleu­
nigen, damit ni�ht ·ein Zustand entsteht, daß 
wir zwar ein.e 'allgemeine Deklaration ab­
geben, der Geschädigte aber, der zurück­
kommt, vielleicht nicht nur Monate, sondern 
rioeth längere Zeit neben seinem Eigentum, 
seinem rechtmäßigen Besitz steht, zwar di,e 
allgemeine _ Deklaration für eine Wiedergut­
machung für sich hat, die Realisierung aber 
·faktisch ZIU l'angsam vor skh geht. 

Ich glaube weiter, daß es einzelne FäHe 
gibt, die man naeth zwei Richtungen hin sehr 
genau überprüfen müßte. Ich meine alle jene 
Fälle der sogenannten rechtmäßigen über­
tragungen und der 'sogenannten rechtmäßi­
gen Abschlüsse von Geschäften. Wir alle wh;­
sen, wievi,el Druck hinter den meisten dieser 
GeschäHe g·estanden ist, wir aUe wissen, daß 
sich die Ar�sierungen nioht immer in der 
offenen brutalen Form abgespielt haben, son­
dern d.aß es auch feinere Formen gegeben 
hat, daß es Formen gegeben hat, wo man 
einen juristisdhen überbau errichtet hat, der' 
oft nicht ganz leicht zru durchschauen i'st und 
der einen solchen Oharakter hat, daß man 
auch solche Fälle prüfen müßte. 

Ich bin allerdings überzeugt, daß in die­
sem Z usammenhan,g auch Ansprüche gestellt 
werden, die zw'eifellos unbereethtigt ,sind,. Ich 
möchte hier nur zwei Fälle als Beispiele an­
führen. Es wurde zum Beispiel die "Florids­
dorfer Lokomotivfabrik" im Jahre 1938 von 
einer ausländischen Bankgruppe an ein e 
reichsdeutsche Firma, die Lokomotivfabrik 
Hentschel, verkauft. Ich glaube, daß man wohl 
nicht sagen kann, daß im Jahre 1938 eine 
ausländische Bankgruppe in österreieth unter 
einem solchen Druok gestanden ist, daß sie 
gezwungen war, einen sol,chen VerkaUff vor­
zunehmen. Ein ähnlicher Fall ist der der 
Länderbank, die ebenfalls im Jahre 1938 von 
einer ausländischen Bank rechtmäßig an 
eine deutsche GeseUschaft verklauft wurde. 
Ich glaube,' solche Fälle müßte man seihr ge­
naJu untersuchen, um österreichisches Gut zu 
retten, weil man in diesen Fällen schwer an­
nehmen kann, daß im Jahre 1938 ein solcher 
Druck vorhanden war, der absolut dazu ge-

nötigt hätte, ein solches Geschäft abzu­
schließen. 

Schließlich und endlich wäre es notwendig, 
daß bei cler Durchführung, die jetzt zuerst 
im Wege einer Reihe konkreter Gesetze er­
folgen soll� die Durchfüh:mlllgsmaßn�men 
nicht nur bürokratischen Instanzen über­
tragen werden, sondern daß bei den Durch­
führungsmaßnahmen auch Viertreter der Ge­
schädigten mitzuwirken haben. Auch hier 
muß eine wirklich demokratische und nach 
allen Seiten hin sichernde Form der Wieder­
gutmaohung ge·fundell werden. 

Zum Schluß möchte' ich noch einmal be­
tonen, daß wir dieses Gesetz begrüßen als 
einen ersten Schritt auf diesem unendlich 
wichtigen Gebiet der Wied.ergutmachung in 
österreich. 

Abg. Brunner: Hohes Haus! Der vorlie­
gende Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Niichtigerklärung von Vermö�ensübertragun­
gen während der nazHa'Schistischen Bes·et­
zung österreichs ist von außerordentlich 
wichtiger Bedeutung für die Wirtschaft un­
serer R�publik und die Wohlfahrt .seiner Be­
wohner, wedler einer willkürlichen Entgüte­
rung unseres Vaterlandes gewisse Grenzen 
setzt, wenn er außer der parlamentarischen 
auch die Sanktion des Alliierten Rates er­
halten haben wird: 

Da schon von berufener Seite in allgemein 
gebilligter Weise auf die Unvereinbarkeit 
einer freien, demokratischen Volksvertretung 
und der Beschränkung ihrer Souveränität 
durch Genelimigungsvorbehalte überstaat­
licher F.aktoren hingewiesen worden ist, darf 
ich mich damit begnügen, die Hoffp.ung auszu­
sprechen, daß der Alliierte Rat in Würdigung 
der vol'}{,swirtschafUichen Wirkungen dieses 
Gesetzes seiner verbindlichen PubUzi,erung 
im Bundesgesetzblatt ehestens zustimmen 
wird. 

Diese unsere Erwartung und Forderung ist 
voll und ganz begründet, denn .sie stützt sich 
nicht. nur auf die bewährten Grundsätze des 
Völkerrechtes und uns·eres Allgemeinen. bür­
gerlichen Gesetzbuches, sondern beruft sich 
vor allem 'auf die BeschlüSlSe der Krim-Konfe­
rem und 'der Konferenz der Außenminister 
in Moskau vom Oktober 1943, in d,enen über­
einstimmend österreich als das erste Opfer 
der Hitlerschen Aggre.ssion bezeichnet und 
der Anschluß, der österreich am 13. März 
1938 auf�ezwungen wOl'den war, null und 
nichtig erklärt worden i,st. 

HJitler-Deutschland h�t deqmach keinerlei 
Eigentumsrechte ,an österreichischen Unter­
nehmungen, Industrien, landwirtschaftlichen 
Betrieben, Lieg,enschaften aller Art, .an den 
Goldbeständen unserer Nationalbank und an 
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den Kunstschätzen unserer Heimat erwerben 
können. 

In richtiger Einschätzung dieser heute be­
reits al1gemeinen Rechtsansicht von der ab­
soluten Nichtigkeit ,des am 13. März 1938 er­
lassenen Anschlußgesetzes folgert daher der 
Regierungsentwurf die völlige Nichtägkeit 
aller entgeltlichen und unentgeltlichen Ver­
mögensübertragungen, die wä�rend der Be­
setzungs.zeit im Zuge der politiischen Durch­
dringung unse�es L'andes durch dJie naiisti­
sehen Okkupanten vorgenommen worden 
sind, soweit diese am 13. März 1938 im öster­
reichischen Besitz gewesen sind. 

Diese Rechtsauffassung kann auch durch 
die Potsdamer Beschlüsse keine für österreich 
ungünstige Abänderung erfahren, da Öster­
reich durch die Moskauer Deklaration schon 
vorher als selbständiger Staat anerkannt wor­
den ist; die Inanspruchnahme von öst,errei­
chischen Vermögenschaften unter.  dem Titel 
"deutsches Eigentum" widerspricht demnach 
der feierlichen Zusicherung der hohen alli­
ierten Mächte, welche österreich als slelbstän­
digen Staat anerkannt und den Anschluß als 
VergewaW.gung verurteilt haben. 

Der Regierungsentwurf untermauert die 
Begründung seiner Rechtsansicht durch den 
Hinweis auf gleicharti.ge Gesetze der alliierten 
Länder Belgien, Griechenland, Frankreich 
und Luxemburg sowie der besetzten Staaten 
Polen und der Tschechoslowakei und ver­
weist auf die formalrechtliche Kongruenz 

. seiner Bestrebungen restloser Abschüttelung 
des wirtschaftlichen Joches, d.as die deutschen 
Okkupanten in Österreich aufgerichtet haben. 

Es hätte 'zur Vertiefung der wirtschaft­
lichen Erkenntnis der hohen Bedeutung dieses 
Gesetzes sehr beigetragen, wenn in den er­
läuternden Bemerkungen 'auch über die Art 
und den Umfang der wirtschaftlichen Ent­
rechtung österrei�hs  wäh�end der Besetzungs­
zeit amtlich beispielhafte Aufklärungen ge-
geben worden wären. 

. 

Ich ersuche die Bundesregierung, dem 
Nationalrat über diese Seite des Problems 
.iene Unterlagen �ur Verfügung zu stellen, 
die es seinen Mitgliedern ermöglichen, bei 
der · Erlassung jener Bundesgesetze, welche 
die Art der Geltendmachung von Ansprüchen 
im Sinne des § 1 dieses Gesetzes reg,eln wer­
den, im Interesse einer wirtschaftlichen Ent� 
n.azifizierung unseres Vaterlande's erfolgreich 
mitzual'beiten. Eine erschöpfende Aufz.ählumr 
aller während der Besetzungsieit vorgenom­
menen Transferierungen und Trans,aktionen 
der deutschen Machthaber soll nicht nur die 
alliierten Besabmngsbehörden von der Dfiing­
lichkeit und Notwendigkeit unserer Forde­
rung naeh wirtschaftlicher Befreiung von den 

bösen Folgen der Okkupation überzeugen, 
sondern sie auch befähigen, alle Voraus-

. setzungen einer planmäßigen Ausschöpfung 
der österreichischen Existenzmöglichkeiten 
in rechtlicher, organisatorischer und poli­
tischer Hinsicht zu schaUen. 

Eine dieser vordringlichsten Aufgaben be­
stünde in ,einer Beschränkung der durch die 
Potsdamer Beschlüsse ermöglichten Beschlag­
nahme der .gesamten deutschen Ausl'andsgut­
haben auf die vor dem 13. März 1938 be­
standenen deutschen BerechHgung.en. Es kann 
nicht in der Absicht der alliierten Mächte 
liegen, die durch die OkkJupanten eingeleitete 
und bis zur Ausplünderung ÖsteTreichs ge­
steigerte wirtschaftliche Unterjochung Öster­
reichs durch Ideutsche Unternehmer, welche 
aus riesigen Rüstungsgewinnen die Mittel zur 
Erwerbung aller bedeutenderen Aktivposten 
der österreichischen Staats- und Privatwirt­
schaft geschöpft haben, .im Wege einer 'unge­
rechten Interpretation der Potsdamer Be­
schlüsse zum Unheil Öster,reichs fortzusetzen. 

Diese meine ÜberlJeugung schöpfe ich unter 
anderem aus de,r eindeutigen Feststellung 
der von 17 Staaten, darunter Großbritannien, 
Frankreich, der Sowjetunion und den Ver­
einigten Sta1aten, am 5. Jänner 1943 in London 
unterzeichneten D eklaration, welche die Ent­
eignungsmethoden der Nazimachthaber als 
rechtsunwirksam erklärten. 

Angesichts der fortgesetzten Enteignungen 
österreichischer Betriebe und Unternehmun­
gen unter Berufung auf die Potsdamer Be­
schlüsse kommt dieser D ekLaration besondere 
Bedeutung zu, weshalb sich meine Hoffnung 
auf eine baLdige Sanktionierung dieses Ge­
setzes durch den AlLiierten Rat, insbesond,el"e 
auf diese feierlichen Erklärungen, gründet. 

Von der Sanktionierung dieses Geset'zes 
erwartet die österreichische Wirtschaft und 
die gesamte durch diese Beschlagn�hmtingen 
sehr beuJ1�uhigte Arbeiter- und Angestellten­
schaft auch eine den Bedürf.nissen der öster­
reichischen Wirtschaft entgegenkommende 
Handhabung der Potsdamer Beschlüsse durch 
die alliierten Mächte. Wie begründet diese 
Hoffnungen sind, ergibt sich aus der Tatsache, 
daß während der nazistischen Herrschaft fast 
alle wichtigeren Wirtehaftspositionen der 
österreichischen V'erfügungsberechtigung ent­
zogen worden sind. D ie Vielgestaltigkeit der 
Vermögensübertragungen verlangt meines 
Erachtens die Einbeziehung aller ehemals 
österreichischen Besitztitel in den Begriff 
Vermögensübertragung. Mit der Usurpation 
der österreichischen Staatsgewalt raubten 
di,e Okkupanten ja nicht nur Iden staatlichen 
Realbe:sitz, sondern .auch die zahlreichen 
Industrie- und Betriebsbeteiligungen des 
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Staates, beziehungsweise jener Banken, die 
zum größeren oder geräng,eren Teil im Besitze 
d·es Staates gewesen sind. 

Der Umfang dieser wirtschaftlichen Beteili­
gJl1ngen erhellt allein 'schon ,aus dem Anteil 
des öster.reichischen Staates an der Credit­
anstalt, der fast die Hälfte des Aktienkapitals 
betrug, der Österreichischen Iudustrie-Kredit­
AiG., die zu 95 Prozent im Besitz der National­
bank war, arn österreichischen Kreditinstitut 
für öffentliche Unternehmungen und Arbeit'en, 
welches zu über ' 90 Prozent im SttlJatsbesitz 
war. Der automatische Raub der wirtschaft­
lichen Beteiligungen des vergewaltigten Öster­
reichs wurde durch gesetzliche Übertragung 
österreichischer Besitzrechte in fast unüber­
sehbarem Alusmaß erweitert. Ich erinnere nur 
an die Auslieferung der österreichischen Erd­
öUndustrie, der vielen österreichi.schen Be­
triebe in der Eisen-, Maschinen-, Fahrzeug-, 
Elektro-, Textil- und chemischen Industrie an 
die Usurpatoren und deren Günstlinge. 

Als nichtige Vermögensübertragung scheint 
mir auch die Verdrängung ausländischer 
Eigentümer österreichischer Besitztitel durch 
di'e berüchtigte Kfrpitalrepatriierung und die 
Zerstörung österreichischer Auslandsbeteili­
gtUIlllgen erwähnenswert, wod1urch die für den 
Wied'er,aufbau der österreichischen Volks­
wirtschaft so wichtige internationale Ver­
fI.echtung wiederhergestellt werden soll. Die 
Wiedergewinnung des von den Okkupanten 
geraubten österreichischen Auslandsbesitzes 
ist eine wesentliche Voraussetzung der Ge­
sundung unserer Volkswirtschaft ; ,denn die 
österre:ichischen Kapitalsinteressen betrugen 
nach halbamtlichen Unterlag'en Ende 1937 
!'Iund 36ß MUlionen D inar, die d€lutschen aber 
nur 54 Mill ionen. Im J<ahre 1944 wurde der 
cI,p..11t�p,he Kapitalbesitz in Jugo,s] awien auf 
(;00 Mill ionen Dinar geschätzt. der nach den 
Pof!=l(lamer Besr..hlüssen zur Gänze beschlag­
nahmt wlr,d. während bei Beachhmq der im 
vOl'lipa;enrJen Gesetz angestrebten Nichtir!keit 
il p.r i'rhp.rtrSlO'l1n O'  österrei chischer Vermögens­
hp'l.tlinrJ e  ::lR(l Millionen Dinar unserer Repu­
hH� P'l1tp'p.hll�ht weril,en mn ßten. 

Mit dief:1Ar bei.sniAlhaften Erhärtun.g; der von 
mir a'l 1s�fi.1hrten Notwendü!kAit einer exten­
SiVATI AIlJf:11RfO"11TI10' ilp.� 8 1 der VorlaQ"e ,hnbe ich 
nlltiirli�h rHA ViAHiil tiukeit der verschiedenen 
Arlen (1'P,r VprmöP'f'm<:;ühertragungen keines­
weO's erRrhönTend aufgezählt. 

In diesem Zusammenhang muß auch die 
Judenfrage einer gerechten , Lösung und Be­
handlung Zlugeführt werden. D ie Frage jener 
Menschen, die nur .durch die FLucht ins Au.s-
1,and d'as nackte Leben I"etten konnten, muß 
schon deshalb einer dringenden Erledigu!Ilig 
zugeführ,t werd,en ,-dami! nicht im Ausland die 

wahre Einstellung österreichs zur Judenfrage 
durch ,ein falsches Bild getrübt wird. D ies,e 
Erk:enntnis drängt mich Zlum Ersuchen an die 
Bundesregierung um eine umfassende Unter­
richtung des Nationalrates über die verschie­
densten Arten und Maßstäbe der unter die 
Nichtigkeit fallenden V'ermögensübertr,agun­
gen. 

In diesem Zusannmenhange möchte ich 
noch eines Tatbestandes gedenken, der bei 
der Aufzälhlung von Vermögensübertragun­
gen zu berückJsichtigen sein wird, nämlich 
der Zwang, den die Okkupanten auf Unter­
nehmer und Gewerbetretbende ausgeübt 
haben, alle flüssigen Mittel in Reichswerten 
anzulegen, wodurch die österreichische Kapi­
talssubstanz fast vollständig vernißhtet wor­
den ist. Na,ch den Berechnungen des öster­
reichi,sehen Instituts für Wirtsohaftsfor.schung 
sind die Bestände an Reichstiteln ,bei den 
österreichischen Geldinstituten in den Jahren 
1939 bis 1943 bei einer Erhöhung der Bilanz­
summe um 120 Prozent infolge des ,bnutalen 
Anlagezwan:ges um 500 Prozent aIllgestiegen. 
Diesem Zwange sind auch die ganzen Wert­
papierbestände österreichischer Versiche­

rungsanstalten zum Opfer gefallen. 
Schließlich will i,ch noch die von den natio­

nalsozialistischen Machthabern verschleppten 
Gold- und D evisenbestände der Nationalbank 
in der Höhe von 340 Millionen .schilling, die 
geraubten Kunstschätze, die entführten Mu­
sealkostbarkeiten österreichs, die wertvollen 
Betriebsmittel österreichischer Verkehrsun­
tetneihmungen und die atusgeplünderten La­
gervorräte, Holz- und Mineralvorkommen 
erwähnen, .um die Größe und VieUalt der 
Vermägensarten anzudeuten, welche von den 
Nazifaschist,en der österreichischen Volks­
und Staanswirtschaft ,geraubt worden sind 
und deren teil�eise Wi,edergewinnung Ziel 
und Zweck der vorliegenden Gesetzesvorlage 
ist. 

Aus diesen überlegungen stimmen wir für 
dies,e Vorlage und erwarten von ihrer ehe­
sten Inkraftsetzung die schon längst fällige 
Ankurbelung der österreichischen Wirtschaft 
und eine ausreiohende Besohäftigung unserer 
Al'Ibeiter und Angestellten . 

Abg. Dr. Migsch : Hohes Haus ! Die Ge­
setzesvorlage bietet den AnLaß, auf jene Vor­
gänge zu verweisen, die wir im März 1938 
erlebt haben. Es ist immer wieder notwendig, 
diese Erleobnisse dem gesamten Volk und der 
gesamten WeIt vor Augen zu ,führ,en . Wie war 
es denn? Hinter den deutschen Soldaten 
k.amen sie aus allen Teilen des Dritten Rei­
ches : von BerUn, Hamburg, München, B re­
men usw. kamen die V,erwandten der hohen 
SS-Führer und hohen ParteitEunktionäre, die 
Direktoren und Generaldirektoren der deut-
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schen Groß unternehmungen, Banken und 
Konzerne. Wie ein Heuschreck,enschwarm 
fi,elen sie über unser Land her. In wenigen 
Wochen und Monaten war unser Land aus­
verkauft. Kaum ein Jahr später ,gehörte das 
österreichische Volksvermögen und ,ein Groß­
teil der österr,eichische.n Wirtschaft nicht 
mehr d,em Österreiohischen Volke, sondern 
war reichsdeutsches Eigentum geworden. Es 
ist ·  interessant, feststellen zU müssen, daß 
zum Beispiel in der Schwer- und Hüttenindu­
strie das deutsche Kapital, das 'vor 1938 voll­
kommen :geringfügig war, auf mehr als 74 
Prozent des gesamten investierten K�pitals 
angestiegen i,st. Wenn man betriebswirtschaft­
liehe Untersuchungen anstellt, läßt sich in 
allen diesen Fällen der Nachweis erbringen, 
daß es sich gar nicht um eClhte K,apitalsanla­
gen, um echte Kapitalimporte alUs dem D eut­
schen Reich nach österreich gehandelt hat, 
sondern ausschließlich um Kapitalserhöhun­
gen, die aus den Erträgnissen de� österreiClhi­
sehen Unternehmen selbst gespeist wurden .  
Was hat sich hier in  W'ahrheit voUzogen? 
Hier in österreich wurden erstmalig jene 
Kolonialausbeutungs- und Ausplünderungs­
methoden erprobt, die für das Dritte Reich 
typisch war,en, und die blitzlicht artig das 
Wesen des Nationalsozialismus enthüllt Ihaben. 
(ZustimmJ].ng.) So wie bei uns war es nach­
her überall in ElUropa. nie deutschen Solda­
ten mußten sich durchkämpfen, sie fielen in 
ihrem Blut; hinter ihnen aber kam das' räffen­
de Kapitlal, kamE:lll die Vertreter der deut­
schen Schwerindustrie und heimsten ein. 
Dieser Umstand ist ,für uns deswegen von 
größter Bedeutung, weil in Wahrheit die 
Rückgabe laller Vermögenschaften, die von 
den Nationalsozialisten entzogen worden wa­
ren, innig verbunden ist mit der Fr.age der 
Rückgabe des österreichischen Eigentums 
und der österreichischen Unternehmungen, 
also mit der Frage der Auslegung der Pots­
damer Beschlüsse. 

Hohes Haus ! Wir sind gar nicht in der 
Lage, das Unrecht, die Willkür, die dem ein­
zelnen angetan wurde, wiedergutzumachen, 
wenn man uns niclht das ZlUruckgibt, was 
österreichisch ist. (Zustimmung.) Ich weiß 
nicht, ob Ihnen bekannt ist, meine Damen 
und Henen, daß selbst dieses Halus nicht dem 
österreichischen Staat und dem österreichi­
schen Volk gehört, sondern im Grundbuch 
als Eigentümer diaS Deutsche Reich eingetra­
gen ist. (Rufe: Hört ! Hört !) Ic4 weiß nicht, ob 
Ihnen bekannt ist, daß wir genau so Ibettel­
arm und 'ausgeplündert sind wie der ,�in­
zeIne arme Jude, dem der Gestapoagent und 
Ariseur das letzte erpreßt und ihn dann aus 
dem Lande hinausgejagt hat. Bei vielen Ver­
mögenschaften entsteht die Frage : Ja, können 

wir sie zurückgeben, wenn wir nicht einmal 
wissen, ob dieses Haus oder dieses Unter­
nehmen nicht der Heparationsleistung infol-, 
ge einer ,ganz falschen Auslegung der Pots­
damer Beschlüsse unterliegt? (Zustimmung.) 
Sehen Sie, die Wahrheit ist eben die, wie der 
Berichterstatter treffend gesagt hat : Wieder-
gutzumadhen hat nicht österreich, wieder­
gutzumachen ist a n österreich, nämlich an 
jenen Menschen, die von den Nazibestien aus 
österreich vertrieben worden sind. (Lebhaf­
ter BeifaT! bei den sozialistischen Abgeordne­
ten.) Wir wollen auf folgendes v,erweisen : 
Der Vertriebene kommt zurück, und es wur­
de mit Reclht kritisiert, draß er sUlbsistenzlos 
neben seinem wirkl:ich rechtmäßigen Eigen­
tum steht. Stehen wir nicht auch neben un­
serem Eigentum? Kann man je das Öl, das in 
österreichs Erde liegt und das lilie mals durch 
deutsches Kapital in diese Erde hineinge­
schafft worden ist, als ein Gut bezeichnen, 
das der Reparationsleistung zu unterliegen 
hat? Ist es nicht so, daß wir genau so wie di,e­
ser zurückgekehrt,e vertriebene, entrechtete 
Jude arm neben dem stehen, was der Hitler­
faschismus uns entzogen hat? (Zustimmung.) 
Hohes Haus, das ist die entscheidende Frage. 
In diesem Geset1z drücken wir den Willen aus; 
das Eigentum dem zurückzugeben, dem es 
von Rechts wegen gehört. Wir wollen nur hof­
fen, daß dieser Grundsatz; auch für das öster­
reichische Volk gilt. Denn wenn er für uns 
nicht gelten sollte, dann gibt es für uns keine 
Zukunft und keine Lebensmöglichkeit. Ich 
bin auch der Auffassung, daß wir Ulns der 
Terminologie, die der Herr Berichterstatter 
sehr richtig geprägt hat und die vollkommen 
unserer Auffassung entspricht, anschließen 
sollen ; wir sollen nicht von "Wiedergut­
machung" spredhen, sondern wir sollen das 
Kind bei dem Namen nennen, den es wirk­
lich verdient und trägt. Es sind die Ver­
mögenschaften, die geraubt und entzogen 
wurden, wieder zlurückzugeben, und zwar 
ihrem rechtmäßigen Eigentümer, gleichgültig, 
ob Einzelpersonen, juristischen Personen, dem 
österreichischen Volk, der österreichischen 
Wirtschaft oder den Wirtschaftsverbänden. 
Es ist ,aber auch jenes Eigentum zurückzu­
geben, das Organisationen entzogen worden 
ist, die seit je treu zur österreichischen De­
mokratie und zur öster�ichis&1en Republik 
gestanden haben. Herr Abgeordneter 
F i s  e h e  r irrt sioh, wenn er meint, daß ab 
1934 gutzumaohen ist. Nein, es ist ab 1933 
wieder zurückzugeben. (Zustimmwng.) Ich 
verweise nur darauf, daß bereits damals un­
seren Konsumgenossenschaften Rechte ont­
zogen worden sind, deren Entzug genau so 
aufgehoben werden muß wie alles Unrecht­
mäßige, das ein.mal gesClhehen ist. Es ist voll­
kommen richtig, hier die Frage aufzuwerfen, 
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d,. B.) : BUindesgesetz über vo.,läufige Maß­
nruhmen auf dem Gebiet der Arbeitslosenfür­
sorge (Arbeitslosenfürsorgegesetz) (97 d. B.). 

was mit allen Menschen zu geschehen häUe 
die nicht unmittelbare V ennögenswerte, son� 
dern seelische Werte, innere Werte verloren 
haben. Ich bin ganz der Überzeugung des 
Herrn Abgeordneten Fischer, daß in dem Berichterstatter Kysela: Hohes Haus ! D as 
Rahmen einer n euen, jungen, echten D emo- dem Hohen Haus vorliegende Bundesgesetz 
kratie rassenhetzerische Gedanken und anti- über vorläufig,e Maßnahmen auf dem Gebiet 
semitische Untertönung,en keinen Platz ha- der Arbeitslosenfürsorge steht heute zur Be­
ben dÜl'lfen. �Beifall.) Alber nennen wir auoh handlung. Dieses Gesetz WlUrde schon einmal 
hier d.as Kind beim Namen : es ist unserer �on der Bundesregierung beschlossen, doch 
Auffassung nach falsch, daß die lJlus rassi- 1st es damals vom Alliierten Rat abgelehnt 
sehen Gründen verfolgten, in die Ironzentra- worden. Im Winter d,es vergangenen Jahres 
tionslager geworfen

.
en und von den Hitler- ! so�lt� das. Gesetz der BundesregierUillg die 

schergen gemarterten Menschen die das Moghchkelt geben, über den Notstand hin­
Glück hatten, zufälligerweise di�sen Kon- I weg�uhelfen. Es . hat sich aber gezeigt, daß 
zentrationslagern und Kerkern ZiU entrinnen es mcht notwendIg war, Arbeitslosenfürsorge 
genau so als Opfer des Faschismus behandelt auszubezahlen .  Leider ist es -aber anders ge­
werden und dem Fürsorgegesetz unterstellt kommen,. als . wir alle miteina�der geglaubt 
werden müssen wie die�enigen, die aus poli- habe�. Die WI�t,schaft�lage hat SIch nicht nach 
tischen Gründen verfolgt wurden. (Beifall.) der RIChtung hm entWICkelt, wie es wünschens­
Es ist absolut unsere Auffassung und wir wert gewesen wäre. Es ist deshalb nötig ge­
stimmen dem bei, daß wir hier nicht wieder- worden, daß, die Bundesregierung dieses pro­
gutmachen können, denn so - etwas gibt es vi �orische Gesetz doch vor das ,Hohe H aus 
nicht ; wir können Illur Vorsorge treffen für bnngt, und zwar als eine Not- und als eine 
j ene, di� -für'  Menschheitsideen und für Ge- Sofortmaßnahme, weil es nicht angeht, daß 
danken der Freiheit und der Human ität Menschen, die keine Arbeit erhalten können, 
schwer gelitten haben in ihrer Gesundh eit ohne Unterstützung des Staates ihr Leben 
schwer geschädigt und zum Teil in ihrer weiterfristen müssen. In den Parteienbe­
Arbeitsfähigkeit gelhemmt worden sind. Auch sprechungen war maJn sich darüber einig, 
auf anderen Gebiet8iIl bestehen Restitutionen. daß dieses Gesetz dem Wunsch der Arbeiter 
die, wie im allgemeinen gesagt wird, wieder� nicht entspriClht und auch als Gesefz nicht so 
gutzumachen wären ; wir wollen aber auch behandelt werden kann, wi'e es notwendig 
hier wieder sagen, worum es sich handelt . wäre. Die Parteien haben deshalb in einer 
Es sollen alle j ene Menschen die durch den Vereinbarung beschlossen,. diesem Gesetz 
Terror des Hitlerismus ihr;en Posten verloren wohl ihre Zustimmung zu geben, um Arbeits­
h aben, gleichgültig aus welchen Gründen losenunterstützungen auszahlen zu können .  
ihren Posten wieder erhalten. (Beifall bei D ies aber nur für die Zeit, his das n8iUe Ge­
den sozialistischen Abgeordneten.) s�tz im Hause eingebracht ist und seine Erle­

Sprechen wir daher nicht in allgemeinen 
Worten, die nur irreführen, sondern sp rechen 
wir davon, was wirklich getan werden kann . 
In diesem Sillille können wir dieses Gesetz 
begrüßen. Es ist auf dem engen Gebiet der 
R ückgabe entzogener Vermögen ein ent­
scheidender Anfang, ein Anfang, der nicht 
nur unseren Willen ausdrückt, sondern h o'f­
fentlieh auch für österr,eich selbst und seine 
WirtsehaU positive Erfolge e rzielen wird. 
E-s i st aber zugleich auch eine Warnung an 
jene guten östeneicher, die als Rechts-an�älte 
glauben, die Intere�en von Ariseuren in der 
heutigen Zeit noch vertreten zu können. (Leb­
hafter Beifall bei den sozialistischen Abge­
ordneten.) 

Bei der A b s t i rri m u n g wird der Gesetz­
entwurf in z w e i  t e r und d r i t t e r LesunO' 
zu m B e  s c h i  u ß erhoben. 

.:> 

D er dritte Punkt der Tagesordnung ist 
der Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (75 

dIgung gefunden hat.  Daher wuooe der Ab-
satz 2 des § 8 dahin geändert, daß die Bundes­
regierung- verpflichtet sei, bis zum Ende 
dieses Jahres ein neues Gesetz einzubringen. 

Bei der Bespr..echung im Ausschuß wurde 
auch darüber gesprochen, daß dieses Gesetz 
keine Möglichkeit gibt, den Arbeitslosen 
irgendwelche Mietzinsbeihilfen auszu bezah­
len, und es müsse .irgendwie etwas festgelegt 
werden. D er. Herr Bundesminister hat darauf 
aufmerksam gemacht, daß der § 5 im 
Absatz 4 eine Bestimmung enthält, nach der 
die Möglichkeit he-steht, Sonde.,beihilfen aus­
zuzahlen, und der Herr Bundesminister hat 
auch erklärt, eine WeisiUng hinauszugeben, 
daß allen Arbeits.losen auf Grund dieser Be­
stimmung über die Sonderbeihilfen Mietzins­
beihilfen gege�n werden. 

DJe Vertreter aller drei Parteien im Sozial­
.ausschuß Ihaben in der Debatte erklärt, daß 
sie an das neu einzubringende Arbeitslosen­
versicherungsgesetz Fordeflungen zu stellen 
haben, und · der H err Minister hat zugesagt, 
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daß er diese Forderungen der Parteien zum die Hausgehilfinnen keine Unterstützung vor­
Einbau in das neue Gesetz entg�gennehmen gesehen ist, 'Und wir hoffen und wünschen, 
werde. d�ß aUe diese D inge iu der kommenden Ge-

So stelle lieh im Namen des Ausschusses :::etzesvorlage Berücksichtigung fi,nden wer-
den A n  t r a g, den. Wir w ünschen aber auch, daß Maßnah-

das Hohe Haus möge diesem Gesetzes- men für die Menschen in jenen Betrieben 
entwurf seine Zustimmung erteilen. 

. vorgesehen werden, die in folge der wirt-
sehaftlichen Ve rhältnisse zur Ku rzarbeit ver­Abg. l\liksch : Hohes Haus ! Wir ,begrüßen ur teilt sind. Wir wissen und haben es in der die Gesetzesvorlage, die uns das Ministerium 

für soziale Verwaltung unterbreitet hat. Wir Vergangenheit sehen können, daß, wenn ein 
Betrieb einmal aus irgendeinem Grund, aus begrüßen sie desihalb, weil bis jetzt keine irgendel' n,elll wirtschaftlichen Vorkommnis Möglichkeit bestanden hat, arbeitenden Men- stillgelegt wird, er k,aum wieder eröffnet wird. sehen, die unverschuldet zur Arbeitslosigkeit 

verurteilt sind, irgendeine Unterstützung Wir glauben daher, daß es vorteilhaft wäre, 
' auszuzahlen. Wenn wir als Sozialisten diese hier möglichst vorbeugende Maßnahmen zu 
- wie ich sagen möchte _ Notvorlage be- treffen und auch die Kurz,arben ent1sprechend 
grüßen und ihr unsere Zustimmung erteilen zu berücksichtigen, damit den Betrieben Oe­
werden, so deshalb, weil wir es für unum- legenheit gegeben wird, sich ,aus einer Krise 
gänglich notwendig erachten, daß so rasch w.ieder herauszuarbeiten, und daß auf dem 
als möglich eine Maßnahme getroffen wird, Gebiete der Arbeitslosenfürsorge auch für die 
die den von Arbeitslosigkeit betroffenen Men- Zeit der Kurzarbeit etwas vor.gesehen wird. 
sehen eine halbwegs erträgliche Existeni- Aber auch sonst hat der Gesetzesentwurf, 
möglichkeit sichert. der uns vorliegt, verschiedene Mängel zu 

Von e iner wirklichen A rbeitslosenfürsorge verzeichnen. Er sieht beispielsweise vor, daß 
erwarten wir etwas ganz ,ander,es, und wir bei der Bemessung der Arbeitslosenunter­
haben daher schon in den Parteienbespre- stützung für Akkordarbeiter der Durchschnitt 
chungen unsere Stimme erhoben und erklärt, der letzten vier Wochen als Grundlage ge­
daß wir uns mit diesem provisorischen Gesetz nommen wird. Wenn wir dagegen Stellung 
auf die D auer nicht begnügen könnel!, weil nehmen, so deshalb, weil wir aus der Praxis 
wir als Sozialisten von allem Anbeginn an auf ' wissen, daß :in einem Betrieb, der zu r Stille­
dem Standpunkt stehen, daß für die Arbeits- gung verurteilt ist, --in den letzten Wochen 
losen nicht allein in der Form einer Fürsorge immer nur meh r  die restlichen Materialien 
gesorgt werden kann. Was wir von der Zu- aufgearbeitet werden. Solche Stillegungen 
kunft erwarten, ist ein Arbeitslosenversiche- sind also nicht da�u angetan, illltensive 
rungsgesetz, mit dem den arbeitenden Men- Akkordarbeiten zuzulassen, 'so daß die 
schen für die Zeit der Arbeitslosigkeit be- Akkordlöhne .gerade in den letzten vier 
stimmte Rechte zugesichert werden. Wochen sinken. Das wissen wir aus der Er-

Wir haben schon einmal ein Arbeitslosen- fahrung. Wir wünschen daher, daß in der 
versicherungsgesetz gehabt. Es war der große neuen Vorlage zum mindesten die letzten 
Vorkämpfer auf dem Gebiete der Sozialver- zwölf Wochen als Grundlage zu r Bemessung 
sicherung, der We1bergeselle Ferdinand der Arbeitslosenunterstützung genommen 
H a  u- u s c h, der seinerzeit als erster Minister werden. 
in das Ministerium für soziale Verwaltung ein- Wi r wünschen für die Zukunft aber auch gezogen ist und in seinen Hes'etzesentwürfen noch e1ne ,andere Änderung : Im heutigen Ent­zum Ausdruck gebracht hat, welche Notwen-
digkeiten für den arbeitenden Men schen in wurf steht im § 5, Abs.atz 4, daß in Fällen 
der Z eit bestehen, in der er seine A rbeit ver- "besonderen Notstandes" Sonderbeihilfen ge­
liert, und welche Maßnahmen für diese Z eit währt werden können. Wir ' wünschen nun , 
getroffen werden müssen. daß dieser "besondere Notstand" irgendwie 

definiert werde, denn wir wissen auch aus der Und wenn wir uns heute als Sozialisten auf Erfahrung, daß der Ausdruck "besonderer den Standpunkt stellen, daß wir selbst dieses No.tstand" bei ganz gewissenhaft arbeitenden Gesetz für die kommende Zeit noch in verschie- Beamten leicht zu Schikanen für die von den er Hinsicht verbessern wollen, 1'10 d eshalb, Arbeitslosigkeit Betroffenen ausarten kann. weil sich die Verhältnisse spither wesentlich Wir haben es ja in der Praxis erleqt, daß bei­geändert haben, weil wir in andere Zeiten spielsweis-e bei einem Schreberg,artenbesitzer, hineingewachsen sind, die an die Arbeits-
losen andere Bedingungen stell�n. der Gelegenheit hatte, einige Gemüsepflanzen 

auf einigen Quadr,atrnetern Grund anzubauen, 
Wi r bedauern es, daß in der jetzigen Vor- nach der Ansicht allzu gewissenhafter Beamten 

lage für die Land- und Forstarbeiter, für die keine Notlag1e mehr gegeben war und daher 
Sägearbeiter, für die  Heimarbeiterinnen und für ihn Notstandsmaßnahmen nicht mehr in 
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F�age gekommen sind. Alber wir wissen auch, : er es ja selbst gewiß ,a,uch tun wollte und wie 
daß beispielsweise der Ausdruck "besond'erer es fü r den Wiederaufbau und daher für un s 
Notstand" in den letzten Jahren vor 1934 auch alle wünschenswert wäre. In der Durch­
so lRusgel,elgt wurde, daß, wenn ein Arbeits- führungsverordnung sollte daheJ/schon darau f 
loser weit entfernte Verwandte auf dem Rü cksicht genommen werden, daß die derzei­
Lande hatte, diese für ,den Arbeitslosen sor- tige Ernähl'ungslage den Arbeitslosen an der 
gen sollten. Daher möchten wir es in der Zu- Erfüllung der zugewiesenen Arbeiten hindert. 
kunft nicht mehr haben, daß der Ausdruck D e m  Gesetz haften iaber auch sonst ver� 
",besonderer Notstand" oder der Hinweis auf 
eine Notlage überhaupt so ausgelegt wird. 

Es ist auch vorgekommen und es 1st auch 
in der jetzigen Gesetzesvorlage vorgesehen, 
daß beispielsweise das Einkommen der Fa­
milienangehörLgen bei der Bemessung oder 
Zuerkennung von Notstandsmaßnahmen ein­
bezogen wird. Wir möchten also das Mini­
sterium schon bitten, daß es bei der Erlassung 
von Durchführungsverordnungen in dieser 
Hinsicht ziemlich weitherzig, s,ei, denn wir 
dürfen nicht vergessen, daß die Löhne h eute 
derart sind, daß die Arbeiter nicht oder kaum 
imstande sind, alle Bedürfnisse zu decken, 
die nun nach der K riegszeit entstanden sind. 

Wen n  der § 6 bestimmt, daß über abweis­
liehe Bescheide in einer paritätischen Kom­
miss i on entschieden un'd v'erhandelt werden 
soll, so glauben wir, sagen zu müssen, daß es 
sich in ,solchen Dingen lediglich um Fragen 
der Arbeiter selber handelt und daß wir d,aher 
eine paritätische Kommission unter dem Vor­
sitz eines B eamten des Arbeitslosenarntes als 
nicht zuständig ansehen, denn schließlich und 
endlich müßten nach unserer Meinung dort, 
wo es sich lediglich um Arbeiterfragen han­
delt, die Arbeiter in erster Linie' selbst zu 
entscheiden haben. -

Es ist auch in der jetzigen Vorlage nicht 
vorgesehen, und daher bitten wir, daß es im 
lwmmenden Gesetz vorgesehen werde, daß 
den Arbeitslosen in der Zeit der Erkrankung 
auch ärztliche }filfe und Mediklam ente beige­
stellt werden, da es einem Arbeitslosen nicht 
71ugemutet werd'en kann, daß er bei derart 
niedrigen Unterstützungssätzen für Arzt- und 
Medikamentenauslagen. vorsorgt. Wenn im 
Gesetz auch gesagt wird, daß diese Kommis­
sionen oder die Arbeitsämter Arbeit fii r  
Arbeitslose vermitteln können, die diese dann 
auch verpfl ichtet sein sollen anzunehmen, 
dann darf nicht dar.auf vergessen werden, in 
welcher Ernährungslage wir uns gegenwärtig 
befinden, denn wenn heute ein Arbeiter mit 
der Arbeiterkarte kaum imstande ist, die 
Kräfte ,aufzubringen, die nötig sind, um die 
ihm :in seinem Betdebe übertragenen Arbei­
ten zu leisten� dan n kann man waum verlan­
gen, daß ein Arbeitsloser mit der Lebens­
mittelkarte eines Normalverbrauchers im­
stande sein soll, die ihm zum Wi'ederaufbau 
übertragenen Arbeiten so durchzuführen , wie 

schiedene Mängel an, und meine P,artei be­
hält es sich daher vor, beim Herrn Bundes­
minister oder im Bundesministerium Vor­
schläge zur A'usarbeitung des kommenden 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes zu erstat­
ten. Wir wollen dies vor ,allem auch deshalb, 
weil wir der Meinung sind, daß das kom­
mende Gesetz von den Arbeitslosen Jiicht als 
ein Almosen empfunden werden soll. Es soll 
ein Versicherl1'ngsgesetz sein, nach dem der 
Arbeitslose gewisse Ansprüche, die er sich 
erworben hat, mit Recht zur Geltung bringen 
kann. D.as Arbeitslosen ver-sicherungsgesetz 
soll so gestaltet .sein, daß . der arbeitende 
Mensch, solange er im B etriebe ist, nicht mit 
Bangen jener Stunde entgegensehen muß, in 
der der Betrieb infolge einer Vel'1Schlechte­
rung der Wirtschaftslage stillgelegt werden 
muß, sondern er soU in -dem Bewußtsein ar­
beiten können, daß ihm und se:iner Familie 
ein menschenwürdiges D asein bleibt, auch 
wenn eine Zeit der Arbeitslosigkeit eintritt. 
(Beifall bei den Sozialisten.) 

A,bg. Elser :  Hohes Haus ! Zur Regie:r,ungs­
yorlage über vorläufige Maßnahmen auf dem 
Gebiete der A�beitslosenfürsorge gestatte ich 
mir, namens der kommunistischen Fraktion 
folgendes auszufüh ... en : Bevor ich m ich mit 
dem vorliegenden Regierungsentwurf be- -
schäftige, halte ich es für notwendig, im all­
gemeinen zur Arbeitslosenfürso�ge Stellung 
zu nehmen. Die Fr,age der Arbeitslosenfür­
sorge und ihre gesetzliche Regelung war 
nach dem ersten Weltkrieg besonders in der 
ZeH wirtschaftlicher K risen die ak tuellste 
und wichtigste sozialpolitische Frage. D as 
Arb eitslosenversicherungsgesetz, seine No­
vellierungen und die Verordnungen der Bun­
desregierung beziehungsweise 'des Ministeri­
ums für soziale Verw,altung verursachten in 
d er Volksvertretung der ersten Republik oft­
mals h ef15 ge parlam entari-sc =J e Spannungen 
und Konflikte. Die Gesetzgebung ,schuf in der 
Fürs,orge für die Arbeitslosen nur Rahmen­
gesetze, und diesen Rahmengesetzen wurde 
erst durch die Erlässe, Verordnungen und 
Richtlinien der Bundesregierung, beziehungs­
weise der einzelnen Ministerien der Inhalt 
gegeben, der des öfteren die Grundlagen des 
Rahmengesetzes völlig änderte und dadurch 
zu heftigen politischen und sozialen Kämpfen 
führte. Auch das vorliegende Gesetz hat ' den 
Charakter eines. Rahmengeset7jes und ist mit 
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großen Gebrechen und Mängeln behaftet. D ie kommenden neuen defilllitiven Gesetz über 
wic.htigen Fragen : Wie lange erhält der die Arbeitslosenfürsorge muß auf jeden Fall 

# Arbeitslose Unterstützung? Wird es Ausge- diese Bestimmung eine Einschränkung er­
steuerte geben? Und was geschieht mit die- fahren, und zwar, daß man unter Angehörigen 
sen Ausgesteuerten? \Velche Arbeiter und nur jene Angehörigen versteht, welche mit 
A ngestelltenschichten sind beitragspflichtig? dem Arbeitslosen im gemeinsamen Haushalt 
- alle diese Fragen finden in diesem Gesetz- leben. Es darf nicht, wie es in der e rsten 

, entwurf keine richtige, klare Beantwortung. Republik der Fall war, vorkommen, daß der 
Der Personenkreis der Beitragspflichtigen ist :alte v.ater seinen erwachsenen Sohu oder 
von größter Wichtigkeit für die finanziellen der erwachsene Sohn seinen Vater auf Er­
Grundlagen einer wirklichen Arbeitslosen- füllung der Unter.haltspflicht klagt. Alle diese 
fü rsorge. Im sozialpolitischen Sektor der I Dinge sind uns aus der Vergangenheit noch 
Sozialversicherung wird so viel von einer in Erinnerung. Die Erlassung von Richtlinien 
Riskengemeinschaft g.esprochen, wo es keine muß ebenfalls meiner Auffassung ' nach ein­
mehr geben kann, 'zum Beispiel in der vernehmlich mit den gesetzlichen Interessen­
Rentenversicherung. D ie Rentenversicherung ve�tretungen der D ienstgeber und D ienst- ­
in österreich hat meiner Ansicht nach den nehmer erfolgen. Es geht nicht an, daß man, 
Charakter einer Versicherung bereits ver- wie es in diesem Gesetzesentwurf geschieht, 
loren. Man kann in diesem Zweig der Sozial- vom "Anhören" spricht. D as ist eine Kann­
politik nicht mehr von einer Sozialversiche- Besti mmung. Wir haben . in der V ergangen­
rung reden, sondern nur mehr von einer h eit gesehen und im Parlament der ersten 
Sozialversorg1!pg. Republik ,erfahren, daß zwar manchmal die 

Wenn es überhaupt noch eine Risken- Arbeitnehmergewerkschaft angehört wurde, 
gemeinscha.ft, beziehungsweise eine Risken- daß aber der Sozialminister entgegen der 
solidarität in einem bedeutenden Maße gibt, Meinung der I nteressenvertretung der Ar­
dann in erster Linie auf dem Gebiete der beiter die gegenteilige Anordnung getroffen 
Arbeitslosenversicherung. D er beitragspflich- hat. D aher muß im neuen Gesetz, soweit es 
tige Personenkreis bildet daher das Funda- sich um die Mitarbeit der Interessenvertretung 
ment einer modernen Arbeitslosenfürsorge. der Arbeiter und Angestellten handelt, statt 
In dieser Versicherung wird es sicherM.ch der Kann-B estimmung eine Muß-Bestimmung 
große Schichten von Arbeitern und Angestell- aufgenommen werden. Es muß das Einver­
ten geben, die in geringem Ausmaße Lei- nehmen mit der Interessenvertretung der Ar­
stungen aus der Arbeitslosenversicherung beiter und Angestellten auf dem Gebi,ete der 
empfangen werden. Diese Schichten sind dann gesamten Sozialpolitik hergestellt werden. 
tat�ächlich . die gute 

,
Riske in �er ?esa�t- Auch die Bestimmu:ngen über die Voraus­heIt der R

.�
sken�ememschaft. D Ie EmbezIe- setzung für die Gewährung der Arbeitslosen­hung der. üffent�lChe?- Ange�tellten und, Be- unterstützung, wie sie der Gesetzesentwurf amtenschichten m dIe ArbeItslosenversiche- vorsieht sind auf das schä rfste zu kritisieren. nl.��g ers?heint mir ebe�falls .notwe

,
ndig, .! 8 Bei der

' 
ZiUweisung einer Beschäftigung von 

großer dIe Grundlag�, J e  breIter dIe BaSIS, seiten des Arbeitsamtes ist nicht nur auf die auf die sich die �rb
.
eitslosenversicher�ng a�f- körperlichen, sondern auch auf die geistigen 

baut, d�sto b efrIe
,�

Igender wer?en dw F�rc Fähigkeiten des Arheitslosen Rücksicht zu sorgeleistungen fur den ArbeItslosen seIn: nehmen. Eine besondere Berücksichtigung 
D.er Gesetz,e�entwurf besa.gt aber gerade auf muß auch die Berufsausbildung erfahren. Zur 
dIesem GebIet fast gar mchts. Annahme einer entsprechenden Arbeit außer-

Ich gestatte mir nun, namens der Kommu- halb seines bisherigen Arbeits- oder AlUfent­
nistischen Partei zu den einzelnen Abschnit- haltsortes soll der Arbeitslose nur dann ver­
ten und B estimmungen des Gesetzentwurfes pflichtet werden, wenn für eine entsprechende 
Stellung zu nehmen. Unterkunft und Verpflegung gesorgt ist. Unter 

Für den Arbeitslosen ist di e  Frage, unter den heutigen Verhältnissen wird in vielen 
welchen Voraussetzungen die Gefährdung des Fällen eher eine Unterkunft vorhanden sein, 
Lebensunterhaltes anzunehmen ist und in- als eine ausreichende V erpflegung. 
wieweit  ein Einkommen des Arbeitslosen Selbstverständlich muß der Lebensunter� 
oder seiner Angehörigen auf die Arbeits- halt der Familienmitglieder gesichert sein. 
losenunterstützung angerechnet wird, von Auch in die'sen wichtigen Fragen muß i m  

größter Bedeutung. D ie diesbezügliche Be- kommenden Al'IbeitslosenversicheI'lungsgesetz 
stimmung im Gesetzentwurf Ispricht einfach vollkommene Klarheit herrschen. 
im allgemeinen von Angehörigen des Ar- 'Die Bestimmungen des Gesetzentwurfes 
·beitslosen. Ich muß mich im Interesse der über die berufliche Fortbildung oder Um­
Arbeitslosen entschieden gegen diese all ge- sehul'lllng des Arbeitslosen bedürfen eben­
mein gehaltene Bestimmung wenden. Im falls in Zu);{Junft einer ander,en Fassung. 
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lVIeiner Auftassung nach muß Vorsorge ge­
trotten werden, a.ald bei den kommenden, ge­
Wllj notwenOlg'en U mschuLungen während aer 
:t..elt der UmschuLung auf jeden Fall ' der 
Lebensunterhalt des Arbeitslosen und seiner 
F'amilie gesichert sein muti. Bin Wort noch ZlU 

dieser meiner Auffassung :  Es ist klar, daß es 
die gegebenen Verhältnisse in osterreich und 
aer österreichischen Wir,schaft nicht verhin­
(lern werden, daß wir große Mass,en der An­
gestellten ,aber auch anderer erwerbstätiger 
::;chic.hten umzuschulen haben werden. Es ist 
klar : Der Umschulung können wir uns nicht 
widersetzen. Im Gegenteil: Die U mschulung 
soU ja ge,fördert werden. Aber man kann von 
dem Arbeitslosen nur dann begehren, daß e.r 
sich ,einer U mschu1ung unterzieht, wenn sein 
und seiner Familie L'ebensunterhalt während 
der Zeit der Umschulung gesichert ist. Auch 
in dieser Frag,e sagt der Gesetzesentwurf gar 
nichts; 'er beinhaltet lediglich die Be,stim­
mung, der Arbeitslose kabe sich umzuschulen. 
Wenn er sich weigert, läuft er Gefahr, dem 
Hunger überantwortet Zlu werden, indem man 
ihm einfach keine Unterstützung ausbezahlt. 

D ie in der Regierungsvorlage enthaltenen 
Unterstützungssätze sind n�ach Auffassung der 
Kommunistischen Partei unzulänglich. Man 
darf nicht vergessen, die Kaufkraft des Schil­
lings war im Jare 1938 ein Vielfaches von 
der des Schillings im J.ahre 1946. Eine ent­
sprechende ErhöhUIlig wird man in Zukunft 
auf jeden Falll vornehmen müssen. Unter 
keinen Umständen kann tsich die kommuni­
stische Fraktion mit der T,atsache abfinden, 
daß im Gesetzesentwurf für den Arbeitslosen 
keine Mietbeihilfe vorgesehen ist. Auf Grund 
meiner Vorhaltung, unter allen ' Umständen 
den Arbeitsl9sen die Mietbeihilfe zu sichern, 
erklärten im sozialpolitischen Ausschuß die 
Vertreter der Sozialistischen Partei und der 
österreichischen Volkspartei, daß sie damit 
einverstanden seien, daß der Herr Bundes­
minister für soziale Verwaltung durch einen 
Runderlaß eine g,enerelle Verfügung trifft, 
d'aß während der Dauer des provisorischen 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes . aus dem 
Titel Sonderhilfe jedem Arbeit,slosen über 
Antrag eine volle Mietbeihilfe gewährleist�t 
wird. Ohne diese Zusicherung wäre es der 
kommunistischen Fraktion ,unmöglich, für 
dieses kurzfristige Gesetz zu stimmen. Im 
kommenden Arbeitslosenver.sicherungsgesetz 
muß Jedoch die Mietbeihilfe als ein Bestand­
teil der Arbeitslosenunterstützmng eingebaut 
werden. 

Von großer Wichtigkeit und Bedeutung sin,d 
auch die V erfahrensbestimmungen. Hi,er muß 
ich vor allem die Zusammensetzung des Aus­
schusses beim Landesarbeitsamt kritisieren. 
Es geht nicht an, daß man auch hie r wieder 

eine parüätische Zlusammensetzung vorsieht. 
lch stehe kemeswegs auf dem ::Standpunkt, 
aal� Gle ArbeItgeber In mesem AusschulJ • 

keme V ertret ung haben ,sollen, doch die P,ari­
tat gegenÜber aen Vertretern der D ienst­
nehmer ist e benfallS vOHkommen unbegrün­
uet und nicht gerechtf-ertlgt. r.;s mutS emmal 
ausgesprocnen werden, uati laUe .F'ürsorge­
malmanmen lür die Ar beItslosen in erster 
Linie Angelegenheiten der Aroeitslosen, be­
ziehungsweise der Arbeiter ,llP:d Angestellten 
sind. :::;ie selbst müssen in der Lage sein, 
h,auptsächlich den Verwaltungsapparat und die 
verschiedenen Verwaltungsorgane in der Ar­
beitslosenversichel'luug autonom !Zu verwalten. 
1m kommenden allgemeinen Arbeitslosenver­
sicherungsgesetz muß daher dieser selbstver­
ständlichen Forderung der Arbeiter und An­
gestellten unbedingt Rechnung getr,agen 
werden. Auf Grund meiner Einwendungen 
wurde der Abs. (2) des § 8 im Gesetzesent­
wurf eliminiert 'UITld an Stelle die,ses Absatzes 
die Bestimmung aufgenommen, daß das Ge­
setz mit 31. Dezember 1946 wieder außer 
Kraft tritt. In diesem Zusammenhang möchte 
ich grundsätzlich namens meiner Fraktion 
erklären, d,aß im allgemeinen die Volksver­
tl'letung, die Gesetze zu beraten und zu be­
schließen . hat, aber auch selbst bestimmt, 
wann die beschlossenen Ges·etze ,in Kraft zu 
treten haben. Es .geht nicht ,an, daß die Bun­
desregierung, die schließlich ja nur d,er Be­
�lUftragte der Volksvertretung ist, bestimmt, 
zu welchem Zeitpunkt beschlossene Gesetze 
in Kraft zu treten haben. 

Meine Frauen und Herren ! Die staaHichen 
Fürsorgemaßnahmen für . die Arbeitslosen 
sind sicherlich ein notwendiges Erfordernis 
der Sozialpolitik. D ie kommunistische Frak­
tion wird trotz meiner Vorbehalte und A uf­
fassungen für den vorliegenden Gesetzes­
entwurf stimmen, damit den Arbeitslosen in 
nächster Zeit bereits die notwendige mate- . 
rieUe Hilfe g,ewährt werden kiann. Wir er­
klären, ein wirklich einwandfreies, den For­
derungen der Arbeiter und Angestellten ent­
sprechendes Arbeitslosenv'ersicherungsgesetz. 
bed,art einer gründlichen Vorberatung. Wir 
vedangen von der Bundesregierung, bezie­
hungsweise vom Ministerium für soziale Ver­
waltung, daß sofort mit der Ausarbeitung 
eines solchen Gesetzes begonnen wird, und 
erwarten, daß die Bundesregierung der 
Volksvertretung rechtzeitig vor Ablauf dieses 
gesetzlichen Provisoriums einen neuen oGesetz­
entwurf zur Beratung und Beschlußfassung 
vorlegt. In diesem Gesetz, das das ganze Pro­
blem der Erwerbslosenfürsorge aber auch der 
produktiven Erwerbslosenfürsorge b einhalten 
muß, müssen neue, schöpferische Gedanken 
verankert werden. 
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Meine Damen und Herren ! Eines muß uns die überdies mit so vielen wichtigen Rand­
aber klar sein: das beste und wirksamste gebieten künttiger wirtscb.aftlicher und so­
Arbeitslosenv'ersicherungsgesetz ist der Wie- Zlaler UesetzgeouIlig in Heziehung steht, ,cta� 
deraufbau unserer Wirtsohaft, eine entspre- nicht gewartet werden kann, sondern U ber­
ehende Aufnahme unserer Güterproduktion, gangsmaßnahmen getroffen werden müssen. 
ihre planmäßige Lenkung und Entfaltung. Ver provisorische Char,akter des Gesetzes 

Nur auf Grund der Zusicherung des Herrn und aie Verpflichtung, noch in diesem Jahr 
die Materie gründlich zu stUdieren und ein Bundesmini,sters für sozi,ale Verwaltung und 
vollendetes Hesetzgebungswerk zu schaffen, der beiden großen Parteien, daß der Volks-
ergibt sich mit aller neutlichkeit aus dem 

�:�t�,�t��; in 
A��:�;�e�se�:i!�:i:h:;����;!::� WorUaut der Regierungsvorlage . .  Daher kann 

zur BeJ"latung vor,gelegt weJ"lden wird, und um . mit gutem Gewissen der vorliegende Entwurf 
heute angenommen werden. Der Nationalr,at die Auszahlung der Arbeitslosenunterstütz.ung .hat die moralische Pflicht, und ich sage dies nicht zu verzögern, werde ich und meine Kol-
im Namen meiner, Partei, ,die Ar,beitslosen­legen für dieses Provisorium stimmen. (Bei-
unterstützung zum Gesetz zu 'erheben, weil es fall bei dien Parteigenossen. - Während der 
eine Pflicht der Allgemeinheit ist, den Meu-vorstehenden Ausführungen hat Präsident 
sehen unseres Volkes, die arbeiten wollen, 

U r. Gorbach den Vorsitz übernommen.) 
. 

aber nicht können, ihre Sorgen zu erleichtern. 
Abg. U r. l\laleta: Hohes Haus ! Wenn ich Es i,st dies ein allg,emeiner sozialer .und 

mich hier der Aufgabe unterzi,ehe, den Stand- daher sittlicher Grundsatz, der in diesem 
punkt der österreichischen Volkspartei zu Gesetz 71um Ausdfluck kommt; ein Grundsatz, 
vertreten, so möchte ich einleitend auf die der darüber hinaus wie ein roter Faden die 
gemeinsame Erklärung aller drei Parteien im ganze kommende gesetzgeberische Arbeit der 
sozialpolitischen Aus,schuß verweisen, wo� neuen österreichischen Volksvertr,etung durch­
nach der vorliegende Gesetzesentwurf nicht ziehen muß. 
zur Gänze den Wünschen der Arbeitn8lhmer- Es könnte der Einwurf erhoben werden, 
schaft entspricht. Damit wird zum Ausdruck daß die Auszahlung von Arbeitslosenunter­
gebmcht, daß diesem Gesetz wohl Mängel stützung in einer Zeit nicht aktuell ist, wel­
anhatten, aber zwingende Umstände vor- eher als bedauerliches Kennzeichen unserer 
handen sein müssen, welohe seine Dringlich- wirtschaftlichen Notlage Arbeitskraftmangel 
keit beweisen und daher die V.erabschiedung und Arbeitsflucht anhaften. Wer so urteilt, 
durch den N.ationalrat verl.angen. Die öster- läßt den tieferen Einblick in die wahren Zu­
reichische Volkspartei hat sich - und das sammenhänge vermissen. Ich kann aus meiner 
möchte ich hier in aller Deutlichkeit feststel- beruflichen Stellung als stellvertretender 
len - dieser Erklärung angeschlossen, weil Leiter des Landesarbeitsamtes von Oberöster­
das soziale Gewissen einer Partei des Volkes reich wohl in Anspruch nehmen, dazu einige 
sorgsam die Interessen und Empfindungen Fest'steUungen machen zu dürfen. Es ist falsch, 
der breiten Schichten des lohnarbeitenden von einem Mangel an Arbeitskräften schlecht­
V olkes berücksichtigen muß und soll. Es hin zu sprechen, weil die Arbeitsverwaltung 
handelt sich daher in vorlieg,endem Falle um oftmals nicht in der Lage ist, den dringlichen 
kein Gesetz, das - um billige Worte der Anfordel1ungen für den Wieder,aufbau zu 
Demagogie z:u verwenden - etwa �usgehan- genügen. Was wir brauchen, sind Hilfs­
delt wurde 1m Kampfe der Parteien unter arbeiter vor allem ,aber Facharbeiter, wäh­
dem Sohlaohtruf: "Hie Kapital - hie Arbeit !" , rend jedoch ein Überangebot von Angestellten 
Nein ! Dieses Gesetz wurde gemeinsam er- vorhanden ist. Rein ziffe.rnmäßig gesehen, 
arbeitet, weil es einer sozialen NotwendigkeH könnte der Arbeitsbedarf, wenigstens ' in 
entspricht und daher nach Auff.assung unserer Oberösterr,eioh durch die Arbeitsuchenden 
modernen . Zeit und auch unserer Partei  eine gedeckt werde

'
n. Es ist aber für jedermann 

Aufgabe des Staates ist, für diese die erfor- begreiflich, daß eine Vermittlung von ,arbeits­
derlichen gesetzlichen Vorkehrungen zu los gewor.denen Angestellten als Arbeiter 
treffen. nicht zweClkdienlich ist, weil sie niemals die . 

Es ergibt sich nun die Frage, weshalb denn erforderlichen geschulten Kräfte ersetzen 
ein Ges'etz zum Beschluß erhoben werden soll, können, und daß es überdies jedem mensch­
von dem im vorhinein bekannt ist, d,aß es von Lichen Empfinden widerspricht. Wir müssen 
gewissen Mängeln nicht frei ist. Darauf lassen von der nationalsozialistischen Arbeitslenkung 
Sie mich antworten, und damit glaube ich, allmählich zurückfinden zur Arbeitsvermitt­
im Namen aller .Parteien zu ,sprechen, daß lung, die allein dem demokraUschen Emp­
die umf�ngreiche und schwieri,ge Materie eine finden von Menschenrecht und Menschen­
sorgsame übel1prüfung beansprucht, die einen würde entspricht. Man kmm einfach nicht 
längeren Zeitraum erfordert; eine Materie, Menschen so ohne weiteres in einen Arbeits-
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prozeß h ineinpreseen, welche das schwere 
Los einer wirtschaftlichen und s-ozialen Ent­
wurzelung getroffen hat. So bleibt als einzig 
möglich er Ausweg di'e berufliche U mschulung, 
welche einerseitrs die ehemaligen Angestellten 
in den Arbeitsprozeß einzugliedern ermög­
licht, anderseits der Wirtschaft 4ie notwen­
digen Fachkräfte vermittelt und überdies die 
Angestellten vor ·dem bitteren Los bewahrt, 
zum Hilfsar.beiter herabzusinken, weil sie 
auf Grund der Umschulung volle Facharbeit 
zu leisten imstande sind. D enn eines ist wohl 
richtig, daß wir uns von dem falschen Grund­

satz überkommener gesellschaftlioher Wertun­
gen freimachen müssen, wonaeh Büroarbeit 
sozial höher gewertet wird ,als manuelle 
Leistung. Der Facharbeiter hat im Leben des 
Volkes und im OrganisnJUs der Wirtschaft 
eine sehr hohe Aufgabe zu erfüllen, die anz�­
erkennen ein sittliches Erfordernis ist. Die 
vorgesehene Al'lbeitslosenunterstützung und 
ihre ' D ringlichkeit ergibt sich daher in aller­
erster Linie .aus der Notwendigkeit, dem 
arbeitsuchenden Angestellten zu h elfen. 

Lassen Sie m ich zum Schlusse noch einen 
Gedanken aussprechen. Die Arbeitslosen­
unterstützung ist niemals ein Z iel, sondern 
nur eine HiUsmaßnahme. D enn das Ziel kann 
nur ' sein, jedem Ang.ehörigen dieses Staates 
Arbeit zu 'g-eben, weil es für jeden Menschen 
ein Recht auf Arbeit gibt ; weil nur die Arbeit 
unseren wirtschaftlichen Wiederaufhau er­
möglicht und w,eil eine moralische Pflicht zur 
Arbeit für jeden Menschen besteht. D ie Vor­
ausset�ungen für dieses Ziel können nur 
durch einen zielbewußten ArUfbau unserer 

dem Sozialministerium eine Reihe von Ab­
änderungs- und Verbesserungsvorschlägen für 
die endgültige Regelung vorzulegen. Lassen 
Sie mich mit einem Hinwei.s schließen : 

Gemeinsames Wollen aller drei Parteien 
dies es Hauses, den Ärmsten unseres Volkes 
zu helfen, hat zu dieser gemeinsamen Regie­

rungevorlage geführt. Wille und Tat allein 
genügen jedoch niClht, eines noch ist not­
wendig, m eine Damen u:nd Herren: Gemein­
same Verantwortung vor ,der öffentlichkeit. 

Beriohterstatter Kysela (Sohlußwort) : Ho­
hes Haus ! Die Sprecher aller drei Parteien 

. haben erklärt, diesem Gesetz ihre Zustimmung 
zu geben. Sie 1mben _aber auch zum Ausdruck 
gebracht, daß sie ihre Forderungen dem 
Bundesminister übergeben werden, damit sie 
in das neue Gesetz eingebaut werden. Meine 
per,sönliche Meinung ist, daß das neue Gesetz 
den heutigen modernen und sozialen Verhält­
nissen voll und ganz entsprechen muß und des­
halb kein Streitobjekt der Parteien sein kann. 
Es wären die letzten 30 Jahre umsonst gelebt, 
wenn wir nicht die Erfahrungen dieser für 
uns aUe -so bitteren und - wie man auch 
sagen muß - lehrr.eichen Zelit nicht berück­

sichtigen wollten. Es muß durch Planung und 
Lenkung der Wirtschaft verhindert werden, 
daß wieder Massenal'lbeitslosigkeit wie in der 
Vorkriegszeit eintritt. Das ist das Problem 
der Zeit. Unser Blick soll nicht nach rück­
wärts, sondern nach vorne g-eri.chtet sein. 

Bei der A b s t i m m u n g wird der Gesetzes­
entwurf in z w e i t e r und d r i t t e r Les ung 
b e s c h I  0 s s e n. 

Wirtschaft geschaffen werden. D ann w�rden Dlie Tagesordnung ist e r  s c .h ö p f  t. 

von selbst die üblen Erscheinungen der D er Justizausschuß tritt um 14 Uhr 30 im 
heutigen Arbeitsflucht entschwinden, wenn Lokal I,  der Immunitätsausschuß um 15 Uhr 

der Arbeiter für sein Geld sich wieder B e- 30 im Lokal I V und der Finanz- und Bud­
kleidung, E rnährung und sonstige Güter ver- getaussohuß um 15 Uhr im Lokal BI zu­
schaffen kann. Denn es ist klar, daß ein hohes sam men. · 

Maß von Verantwortungsbewußtsein für den D ie n ä c h s t e  . S i t z u  n g findet D 0 n­
Arbeiter dazu gehört, sich der Ptlieht der n e r s t a g, den 16. Mai, 10 Uhr vormittags, 
Arbeit zu untellziehen, wenn der Erlös der mit der Tagesordlllung : "Bericht des Justizaus­
Arbeit keinen Anreiz bietet. s�husses über die Sohöffenlistengesetznovelle 

D ies ist d-er Standpunkt meiner Partei zum und Bericht des Immunit�tsauschusses statt. 
oorliegenden Gesetzesentwurf, den wir an- Die Sitzung wird um 13 Uhr 25 Minuten 
nehmen werden, wobei wir uns vorbehalten, g e s c  h l o s  s e n. 

SchIuE der Sitzung: 13 Uhr 25 Minuten. 

Druck der österreichischen Staatsdruck.erei. 3880 46 
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